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Der Raumplanungsbericht nach Art. 47 Raumplanungsverordnung (RPV)  

Die Gesamtrevision wird im vorliegenden Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV erläutert. Der Bericht 

ist ein wichtiger Bestanteil der Planung. Er hat die Aufgabe, die Nachvollziehbarkeit der Planung in 
allen Teilen insbesondere gegenüber der Genehmigungsbehörde zu gewährleisten. 

 

Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde  

1  Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde 
(Art. 26 Abs. 1 Raumplanungsgesetz, RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und 

Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 
2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) 

berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Um-

weltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen. 

2  Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und 
welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven 

zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen. 
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 Anlass und Gegenstand der Planung  

Die aktuell rechtsgültige Ortsplanung (OP) der Einwohnergemeinde Neu-
endorf wurde mit Regierungsratsbeschluss RRB Nr. 985 vom 8. Mai 2000 

bzw. die Teilrevision mit RRB Nr. 323 vom 23. Februar 2010 genehmigt 
und ist entsprechend seit über 18 Jahren rechtskräftig.  

Gemäss § 10 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) hat die 

Gemeinde die OP in der Regel alle 10 Jahre zu überprüfen und anzupas-
sen. Entsprechend hat die Gemeinde die OPR mit der Erarbeitung des 
räumlichen Leitbildes (rLB), welches an der Gemeindeversammlung vom 

12. Dezember 2019 genehmigt wurde, begonnen. 

Zudem ist am 1. März 2013 die teilrevidierte kantonale Bauverordnung 
(KBV) in Kraft getreten. Der Änderungsbedarf ergab sich einerseits aus 

der Umsetzung von vier vom Kantonsrat erheblich erklärten Aufträgen. 
Andererseits sollen die vereinheitlichten Definitionen der Interkantona-
len Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB, RRB 

Nr. 2012/1063 vom 29. Mai 2012) ins kantonale Recht übernommen 
werden. Nach § 70 Abs. 3 der revidierten KBV sind die Gemeinden nun 
aufgefordert, ihre Zonenpläne und -reglemente bis spätestens 2023 

dem neuen Recht anzupassen. Zurzeit wird durch das Bau- und Justiz-
departement Solothurn (BJD) geprüft, ob die Frist verlängert werden 
kann. 

Ebenfalls beinhaltet der revidierte kantonale Richtplan (vom Bundesrat 
genehmigt im Oktober 2018) diverse Aufträge an die Gemeinden, wel-
che es im Rahmen der OPR zu beantworten gilt. 

Mit der Ortsplanungsrevision (OPR) kommt die Gemeinde Neuendorf 
dem Gesetztesauftrag nach PBG und KBV nach. 

Im Rahmen der OPR werden alle Nutzungspläne der Einwohnerge-

meinde Neuendorf sowie die dazugehörenden Vorschriften überprüft 
und, wo nötig, überarbeitet. Dies umfasst folgende Dokumente und 
Planwerke: 

- Bauzonenplan mit Lärm-Empfindlichkeitsstufen 

- Gesamtplan 

- Erschliessungspläne mit Baulinien und Strassenklassierung sowie 

Waldfeststellung 

- Zonenreglement  

- Baureglement 

  

Rechtskräftige  
Ortsplanung  

Auftrag zur  
Ortsplanungsr evision  

Planungsgegenstand  
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Als wichtige Grundlage und ersten Arbeitsschritt der OPR hat die Ein-
wohnergemeinde Neuendorf im Räumlichen Leitbild 2040 (RLB) die ge-
wünschte Entwicklung für die nächsten 15 bis 20 Jahre dargestellt. Ge-

stützt auf das PBG wurde die Bevölkerung über das Leitbild informiert 
und in Form von zwei öffentlichen Veranstaltungen zur Mitwirkung ein-
geladen.  

Das RLB wurde im Dezember 2019 von der Gemeindeversammlung ver-
abschiedet und ist damit im Ortsplanungsprozess für die Planungsbe-
hörde richtungsweisend. 

Neben dem RLB stützt sich die OPR auf verschiedene weitere Grundlagen 
(Inventare, Analysen, Konzepte etc.). Diese konkretisieren dabei die Teil-

ziele und Massnahmen aus dem RLB. 

Auch sind die zum Teil neuen bzw. revidierten, übergeordneten Pla-
nungsgrundlagen in der OPR zu berücksichtigen. Mit dem revidierten 
Raumplanungsgesetz (RPG), der Gesamtüberprüfung des kantonalen 

Richtplans (RP), der kantonalen Siedlungsstrategie, dem Agglomerati-
onsprogramm AareLand, der Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB), 
der teilrevidierten Gewässerschutzgesetzgebung (GSchG), dem kanto-

nalen Planungsausgleichsgesetz (PAG) sowie der Anpassung der kanto-
nalen Bauverordnung (KBV) (nicht abschliessende Aufzählung) liegt aus 
planerischer Sicht eine neue Ausgangslage vor. Die Umsetzung dieser 

übergeordneten Grundlagen auf Gemeindeebene wurde bei den Arbei-

ten zur vorliegenden OPR berücksichtigt. 

Der Fokus der vorliegenden Ortsplanung liegt darin, mit geeigneten 

Massnahmen und aufbauend auf den Zielen des RLB gute Voraussetzun-
gen für die zukünftige Siedlungsentwicklung zu. Ziel ist es, den pla-
nungsrechtlichen Rahmen so zu setzen, dass die vorhandenen Potenziale 

aktiviert, bestehende Qualitäten erhalten und vorliegende Defizite beho-
ben werden können, unter Berücksichtigung der massgebenden Rah-
menbedingungen.  

  

Räumliches Leitbild  

Weitere  
Rahmenbedingungen  

Wesentliche Ziele der  
Ortsplanungsrevision  
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 Ausgangslage in Neuendorf  

2.1 Rechtskräftige Ortsplanung  

Die aktuell rechtsgültige OP der Einwohnergemeinde Neuendorf wurde 

mit RRB Nr. 985 vom 8. Mai 2000 bzw. die Teilrevision mit RRB Nr. 323 
vom 23. Februar 2010 genehmigt.  

Seit der Genehmigung der aktuell geltenden OP erfolgten mehrere An-

passungen in den Nutzungsplänen (vgl. Tabelle 1). Die Nutzungspläne 
wurden im Rahmen der Arbeiten zur aktuellen OPR nachgeführt. 

Die untenstehende Tabelle wurde mit dem Planregister des ARP (Stand 

17.08.2023) abgeglichen.  

 

Tabelle 1 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit letzter OPR 

Art Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Gestaltungsplan mit SBV Neubau Passerelle HGB - LCO und Rodungs-
gesuch Passerelle Migros Verteilbetrieb AG 

2022/1075 

Gestaltungsplan mit SBV Transgourmet 2022/751 

Erschliessungs- und Gestaltungsplan «Kreisschule Plus» 2021/982 

Erschliessungsplan Kies Neuendorf AG 2021/522 

Kantonaler Erschliessungs- und  
Gestaltungsplan mit SBV 

6-Streifen-Ausbau N01 Luterbach-Härkin-
gen: Kompensation Fruchtfolgeflächen FFF 

2019/923 

Kantonaler Gestaltungsplan  
mit SBV und UVB 

«Erweiterung MVN West» 2018/1220 

Schutzzonenplan  
Grundwasserschutzzone 

Grundwasserpumpwerk Neufeld  
(ZV Regionale Wasserversorgung Gäu) 

2018/135 

Bauzonenplan Änderung mit  
Ergänzung Zonenvorschriften 

Situation "Kiesabbau und Auffüllung  
Aegerten" 

2016/369 

Erschliessungsplan Neustrasse bis Gemeindegrenze Egerkingen 2016/2096 

Gestaltungsplan mit SBV Dorfstrasse Gebiet Hostet 2016/550 

Teilzonen- und Erschliessungsplan Gebiet Husmatten 2015/986 

Teilzonen- und Gestaltungsplan  
mit SBV, UVP und Rodung 

Logistikcenter Ost, Halle 4 2015/853 

Gestaltungs- und Erschliessungsplan 
mit SBV 

Tiefkühllager / Hochragallager TKL 4 2014/1830 

Änderung Bauzonenplan Umgangweg 31, Teil GB Nr. 256 2013/780 

Gestaltungs- und Erschliessungsplan 
mit SBV 

Banacker, GB Nrn. 229 + 1045 2011/2649 

Teilzonenplan Banacker 2011/2649 

Rückblick letzte  
Ortsplanungsrevision  

Nutzungsplanung en seit  
der letz ter OP 
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Änderung Erschliessungsplan /  
Änderung Bauzonenplan 

Bürgerweg 2011/2080 

Änderung Bauzonenplan Werdstrasse, GB Nr. 263 (teilweise) 2011/1836 

Lärmempfindlichkeitsstufenplan Teilrevision der Ortsplanung 2011/1835 

Gestaltungsplan mit SBV /  
Teilzonenplan 

AB Keramik AG 2010/2271 

Bauzonenplan, Strassen- und  
Baulinienplan mit Strassenklassierung 

Plan 20788/23, 20788/22, 20788/21 2010/323 

Strassen- und Baulinienplan Erschliessung Roggenring 2010/887 

Bauzonenplan Änderung Einzonung GB Nr. 56 (teilweise)  
«Husmatten» 

2008/1535 

Bauzonenplan Änderung Umzonung GB Nr. 134 (teilweise)  
«Weiermatten» 

2008/1535 

Gestaltungsplan Überbauung Dorfkern Süd 2007/193 

Gestaltungsplan Neustrasse GB Nr. 254 mit SBV 2006/342 

Teilzonenplan Kernrandzone  2006/120 

Teilzonen- und Gestaltungsplan MVN Logistikcenter Ost 2006/1495 

Änderungen Bauzonen- und  
Erschliessungsplan,  
Aufhebung Gestaltungsplan 

Gebiet Löliacker, Banacker;  
Gebiet Weiermatte; Hardgraben 

2005/145 

Änderung Gestaltungsplan Dorfstrasse GB Nr. 709 und 251 mit SBV 2004/401 

Kantonaler Teilzonenplan und Kanto-
naler Erschl.- und Gestaltungsplan 

Dünnernacker und TRANSAG swiss AG 2003/2385 

Aufhebung der  
Gestaltungsplanpflicht 

Teilfläche GB Nrn. 80, 855 und 90167 2003/2247 

Änderung Bauzonen- und  
Erschliessungsplan 

Roggenfeld und Banacker 2003/2171 

Gestaltungsplan Neubau Passerelle mit Treppen- und Liftturm 
Migros Verteilbetreib AG inkl. SBV 

2003/2111 

Gestaltungsplan Dorfstrasse GB Nr. 709 und 251 mit SBV 2001/1693 

Erschliessungs- und Gestaltungsplan Dienstleistungszentrum und Logistikcenter 
Continental Suisse AG/Transag mit SBV 

2001/110 

Kant. Nutzungsplan Industriezone Logistikzentrum TKL  
mit Erschliessungs- und Gestaltungsplan 
Hochregallager mit SBV 

2000/2482 

Erschliessungsplan Neubau Kreisel Neustrasse-Industriestr. 2000/2169 

Fruchtfolgeflächenplan   

Waldfeststellungsplan   

Lärmempfindlichkeitsstufen  2000/985 

Letzte Ortsplanungsrevision    2000/985 
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Abbildung 1 Planungszone Werdstrasse (blau gepunktete Linie:  

Perimeter Planungszone).  

2.4 Räumliches Leitbild « Neuendorf  2040» 

Als wichtige Grundlage für die OPR ist im RLB die gewünschte Entwick-
lung für die nächsten 20 Jahre dargestellt (Bericht und Plan). Die Bevöl-
kerung wurde mehrfach über das RLB informiert und zur Mitwirkung 

eingeladen. Im Rahmen von zwei Mitwirkungsveranstaltungen wurde 
die Möglichkeit geboten, sich über die Grundzüge der räumlichen Ent-
wicklung zu äussern. Das RLB wurde von der Planungskommission und 

dem Gemeinderat unter Berücksichtigung der Eingaben aus der Bevöl-
kerung beraten und dem Kanton zur Stellungnahme unterbreitet (Stel-
lungnahme vom 10. April 2019). Mit der Verabschiedung des RLB durch 

die Gemeindeversammlung im Dezember 2019 wurde dieses für die Pla-
nungsbehörde verbindlich (vgl. Beilage 15). 
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2.5 Siedlungsentwicklung nach innen: Quartier-
analyse  

Spätestens seit Inkrafttreten des revidierten RPG am 1. Mai 2014 haben 

Bund, Kanton und Gemeinde in verstärktem Umfang die Aufgabe, die 
Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken und für kompakte Siedlun-
gen zu sorgen. Dabei ist eine angemessene Wohnqualität zu gewähr-

leisten. Mittels geeigneten Massnahmen sollen die brachliegenden oder 
ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen besser genutzt und die 
Möglichkeiten für eine massvolle, der jeweiligen Situation angepasste 

Verdichtung ausgeschöpft werden. Mit der bundesrätlichen Genehmi-
gung des revidierten kantonalen Richtplan (RP) wird die qualitätsvolle 

Siedlungsentwicklung nach innen entsprechend in den Vordergrund ge-

stellt.  

Spezifisch zur Innenentwicklung hält der RP entsprechend fest: 

- Die Gemeinden ermitteln in der Ortsplanung die Verdichtungspo-

tenziale in den bebauten Wohn-, Misch- und Zentrumszonen und 
weisen die Massnahmen dafür aus (S-1.1.16). 

- Die Gemeinden überprüfen die unbebauten Wohn-, Misch- und 

Zentrumszonen und ergreifen Massnahmen für eine dichte und qua-
litativ hochwertige Bebauung (S-1.1.17). 

- Die Gemeinden sorgen in den Arbeitszonen mit Zonenvorschriften 

für eine effiziente Nutzung des Baulands (mehrgeschossiges, dichtes 
Bauen, flächensparende Parkierung, Mehrfachnutzungen etc.) (S-
1.1.18). 

- Das Amt für Raumplanung des Kantons unterstützt die Gemeinden 
bei der qualitätsvollen Siedlungsentwicklung nach innen (S-1.1.23). 

- Es gilt der Planungsgrundsatz, dass die Gemeinden ausgewählte Ge-

biete für die Siedlungsentwicklung nach innen bezeichnen. Dabei 
haben sie auf die gewachsenen Strukturen, deren Identität und Cha-
rakter zu achten (S-1.3.1). 

- Weil der öffentlichen Hand eine Vorbildfunktion zukommt, haben 
gemeindeeigene Bauten und Anlagen hohe Ansprüche an die Ge-

staltung zu erfüllen. Dazu sind vermehrt qualitätssichernde Verfah-

ren zu nutzen (S-1.3.2). 

- Gemeinden haben dafür zu sorgen, dass klar strukturierte, nut-
zungsdurchmischte und gut erschlossene Gebiete entstehen. Sie 

schaffen dafür attraktive öffentliche Räume, Plätze und Freiräume 
(S-1.2.3).  



Gesamtrevision der Ortsplanung Neuendorf 19 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 002 

Diese spezifischen Vorgaben stellen zum Teil eine grosse Herausforde-
rung dar und verlangen nach einer vertieften Bearbeitung, aufbauend 
auf dem rLB. Im Rahmen der OPR wurde daher eine ausführliche «Stra-

tegie der Siedlungsentwicklung nach innen», aufbauend auf einer ver-
tieften Quartieranalyse (Qualitäten und Defizite) erarbeitet, welche ne-
ben der Ermittlung der bestehenden Siedlungsstruktur insbesondere 

auch quartierspezifische Strategien für die langfristige Entwicklung aller 
Ortsteile sowie Massnahmen für deren quartierverträgliche und qualita-
tive Umsetzung definiert.  

Dieser Planungsauftrag stellt eine grosse Herausforderung dar und ver-
langt nach einer vertieften Bearbeitung. Im Rahmen der OPR wurde da-

her eine ausführliche «Quartieranalyse» erarbeitet, welche neben der Er-

mittlung der bestehenden Siedlungsstruktur insbesondere auch quartier-
spezifische Strategien für die langfristige Entwicklung aller Ortsteile so-
wie Massnahmen für deren quartierverträgliche Umsetzung definiert. 

Dieses Siedlungsentwicklungskonzept bildet eine wichtige Grundlage 
und liegt als Beilage dem Planungsdossier bei (vgl. Beilage 12). 

 

 
Abbildung 2 Die Instrumente der Gemeinde (Siedlungsentwicklung nach 

innen SEin. Leitfaden für die Gemeinden, ARP 2018) 

Ergänzend zum Siedlungsentwicklungskonzept wurden noch zwei Ana-
lysepläne erarbeitet: 

- Personendichte und Potenziale (Beilage 13) 

- Bebauungsdichte und Ausbaugrad (Beilage 14) 

 
Ergänzung zur Quartieranalyse vom 1. Vorprüfungsbericht vom 27. Juni 
2023: 

Aus Sicht Fachstelle Heimatschutz sind die abgebildeten Referenzbilder 

unpassend (S. 40, Zusatznutzungen in Gartenflächen). Sie haben keinen 
ortsbaulichen Bezug (Material, Stellung, Form usw.) und vermitteln ein 
unrealistisches Bild: u.a. ist auf den Bildern der Kontext Wald, was nicht 

dem Kontext Quartier 4 entspricht. Die Bilder sollten gelöscht werden. 
Wenn Referenzbilder verwendet werden sollen, dann aufgrund fundier-
ter Recherche historischer Stöckli-Bauten.  
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Gemäss aktueller Information des kantonalen Amts für Landwirtschaft 
(ALW) ist die Gemeinden von der Pflicht, ein Landwirtschaftsinventar zu 
erstellen, entbunden. Im Rahmen der Arbeiten wurden jedoch alle Land-

wirte / Landwirtinne mit einem Fragebogen über ihre Zukunftsabsichten 
befragt und zu persönlichen Gesprächen begrüsst (aus Datenschutz-
gründen im Bericht nicht näher erläutert).  

2.8 Weitere massgebende Planungen  

Zurzeit laufen Planungen auf dem Gemeindegebiet von Neuendorf, wel-
che es im Rahmen der OPR zu berücksichtigen gilt bzw. Planungen aus-

serhalb des Gemeindegebietes, welche mit der OPR zu koordinieren 
sind: 

- Projekte im Zusammenhang mit dem 6-Streifen-Ausbau Natio-

nalstrasse N01 Luterbach-Härkingen, insbesondere das Ausfüh-
rungsprojekt (nach öffentlicher Auflage). 

- Einer möglichen Güterregulierung bzw. Landumlegung im Zusam-

menhang mit dem Autobahn-, resp. Dünnernausbau ist der aktuelle 
Stand der Folgende: Die Vorstudie ist abgeschlossen und die Finan-
zierung geregelt. Im Jahr 2023 sind die öffentlichen Auflagen der 

Gründungsakten und der vorzeitigen Besitzstandseinweisung A1 6-
Streifen-Ausbau Luterbach Härkingen im Gäu geplant sowie die 

Gründungsversammlung der Flurgenossenschaft zur Durchführung 

der Landumlegung N1/Gäu 

- Projekte im Zusammenhang mit der regionalen Arbeitsplatzzone 
RAZ Gäu, insbesondere die regionale Arbeitszonenbewirtschaftung 

(in Ausarbeitung).  

- Diverse Projekte im Zusammenhang mit der Richtplananpassung 
2022. 
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 Übergeordnete Rahmenbedingungen 
und Vorgaben  

Es gibt zahlreiche weitere Grundlagen und Vorgaben, welche den Rah-
men für die OPR Neuendorf vorgeben: auf regionaler, kantonaler und 

nationaler Ebene. Diese sind in die Arbeiten eingeflossen und wurden in 
die Interessenabwägung einbezogen und gegebenenfalls berücksichtigt. 
Eine Zusammenstellung bzw. Hinweise auf die wesentlichsten Inhalte 

sich nachfolgend aufgeführt: 

3.1 Raumplanungsgesetz  

Seit Inkrafttreten des revidierten Bundesgesetzes über die Raumplanung 

(RPG) am 1. Mai 2014 haben Bund, Kanton und Gemeinde in verstärk-
tem Umfang die Aufgabe, die Siedlungsentwicklung nach innen zu len-
ken und für kompakte Siedlungen zu sorgen. Dabei ist eine angemes-

sene Wohnqualität zu gewährleisten. Mittels geeigneten Massnahmen 
sollen die brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in 
Bauzonen besser genutzt und die Möglichkeiten für eine massvolle, der 

jeweiligen Situation angepasste Verdichtung ausgeschöpft werden. Wei-
ter sind der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, 
insbesondere Fruchtfolgeflächen zu erhalten. 

Bezüglich der Beurteilung der Bauzonengrösse steht Art. 15 Abs. 4 RPG 
im Vordergrund. Demnach kann Land neu einer Bauzone zugewiesen 
werden, wenn 

- es sich für die Überbauung eignet; 

- es auch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren Nut-
zungsreserven in den bestehenden Bauzonen voraussichtlich inner-

halb von 15 Jahren benötigt, erschlossen und überbaut wird; 

- Kulturland damit nicht zerstückelt wird; 

- seine Verfügbarkeit rechtlich sichergestellt ist; 

- damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden. 

  

Beurteilung der  
Bauzonengrösse  
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Gemäss Art. 47 RPV erstattet die Behörde (vorliegend der Gemeinderat 
der Einwohnergemeinde Neuendorf), welche die Nutzungspläne erlässt, 
der kantonalen Genehmigungsbörde Bericht darüber, wie die Nutzungs-

planung 

- die Ziele und Grundsätze der Raumplanung, 

- die Anregungen aus der Bevölkerung,  

- die Sachpläne und Konzepte des Bundes sowie  

- den Richtplan berücksichtigen und 

- wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere 

der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen. 

3.2 Eidgenössische Inventare  

Neuendorf ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 

Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) aufgeführt und entsprechend 
zu berücksichtigen. 

Historische Verkehrswege hinterlassen Spuren in der Zeit, schlagen Brü-

cken von der Vergangenheit in die Gegenwart. Ziel des Bundesinventars 
der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) ist es, diese wichtigen 
Zeitzeugen zu erhalten und zu pflegen. Das IVS weist für Neuendorf zwei 

Objekte mit historischem Verlauf mit Substanz von nationaler Bedeutung 

aus. 

Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) be-

zeichnet die wertvollsten Landschaften der Schweiz. Es hat zum Ziel, die 
landschaftliche Vielfalt der Schweiz zu erhalten, und sorgt dafür, dass 
die charakteristischen Eigenheiten dieser Landschaften bewahrt werden. 

Auf dem Gemeindegebiet von Neuendorf befindet sich kein BLN-Gebiet. 

Das ISOS und das IVS sind für die OPR zu berücksichtigen. Weitere eid-
genössische Inventare, welche für Neuendorf relevant sind, finden sich 

keine. 

  

Raumplanungsbericht  

ISOS 

IVS 

BLN 
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Kanton und Gemeinden nehmen ihre Verantwortung für den Orts-
bildschutz wahr. Sie berücksichtigen bei den raumwirksamen Tätig-
keiten insbesondere das ISOS (S-2.1.1). 

Die Gemeinden prüfen bei der Ortsplanung, ob die Massnahmen 
zur Erhaltung des Ortsbildes genügen. Sie passen bei Bedarf ihre 
Nutzungspläne und Zonenreglemente im ordentlichen Verfahren 

den neuen und veränderten Verhältnissen an. Sie berücksichtigen 
dabei, dass in der Regel eine angemessene Entwicklung in zeitge-
mässer Architektur von hoher Qualität möglich sein soll (S-2.1.3). 

Die Gemeinden sind dafür besorgt, dass Baugesuche, welche kan-
tonal geschützte Objekte oder Ortsbilder betreffen, der zuständigen 

kantonalen Fachstelle unterbreitet werden. Sie regeln in ihren Zo-

nenreglementen, welche Baugesuche ebenfalls dem Kanton zu un-
terbreiten sind (S-2.1.4). 

- Entwicklungsgebiete Arbeiten, Regionale Arbeitszonen «Altgra-

ben/Widenfeld (RAZ I)» (S-3.1.11): Handlungsanweisungen: Die Ge-
meinden Egerkingen, Härkingen, Neuendorf, Niederbuchsiten und 
Oberbuchsiten bilden die Trägerschaft. Die Umsetzung erfolgt nach 

Beschluss S-3.1.8. In den Zonenvorschriften wird festgelegt, dass 
ausschliesslich Betriebe von kantonaler/regionaler Bedeutung ange-
siedelt werden. 

- Kantonale Naturreservate «Dünnernlauf» und «Aegerten»: 

Die Gemeinden übertragen die kantonalen Naturreservate und Ge-
otope von kantonaler und nationaler Bedeutung als orientierenden 

Planinhalt in ihre Nutzungspläne (L-2.4.7). 

- Abbauplanung «Kies», Festsetzung Vorhaben «Aegerten Nord» (E-
3.2.1): Handlungsanweisungen: Die Erweiterung Nord wird im Sinne 

einer optimalen Restnutzung festgesetzt.  

Die Gemeinde führt das Nutzungsplanverfahren durch. 

- Abbauplanung «Kies», Festsetzung Vorhaben «Aegerten Nord (Teil-

gebiete)» (E-3.2.1): Handlungsanweisungen: Erweiterung gegen 
Osten und Süden. Die Erweiterungsfläche umfasst je ein Teilgebiet 

der Objektblätter 1.029 Neuendorf Aegerten und 1.031 Neuendorf 

Niderban aus dem Abbaukonzept Steine und Erden 2009. In der 
Nutzungsplanung sind kleinräumige Vernetzungselemente und -
strukturen nach dem teilregionalen Abbaukonzept Aaregäu zu pla-

nen.  

Die Gemeinde führt das Nutzungsplanverfahren durch. 
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- Die regionalen Arbeitszonen werden mit integriertem Energiepark 
entwickelt. Diese liegen südöstlich des Bahnhofs Egerkingen sowie 
in unmittelbarer Autobahnnähe. Die Flächenreserven könnten für 

eine Entwicklung im Bereich einer zukunftsorientierten Intensivland-
wirtschaft (z.B. nachhaltige Gewächshäuser), Industrie und Logistik 
(siehe Massnahme A-M4), genutzt werden. Bei konsequentem Fo-

kus auf Nutzungen mit Bahn- sowie aufgrund des nahen Autobahn-
anschlusses, kann die Belastung der Gemeinden durch die potenzi-
elle Verkehrszunahme minimiert werden. Bei der Entwicklung der 

Arbeitszonen wird ein besonderer Fokus auf die Durchgrünung so-
wie auf die Sicherheit und Durchlässigkeit für den Fuss- und Velo-

verkehr gelegt. 

- Strukturierende Landschaftselemente werden bewusst in Wert ge-
setzt und in den Siedlungsraum (Wohnen/Arbeiten) integriert. Aus-
serhalb des Siedlungsraumes erfüllt die Landschaft v.a. ökologische 

Vernetzungs- und landwirtschaftliche Erzeugungs- und Versor-
gungsfunktionen. 

Das Schaffen von neuen Arbeitszonen (insbesondere Einzonungen) setzt 

gemäss kantonalem Richtplan eine regional abgestimmte Arbeitszonen-
bewirtschaftung (AZB) voraus. Härkingen ist Teil der regionalen AZB All-
Gäu, welche die Gemeinden des Regionalvereins von Oensingen bis 

Wangen bei Olten umfasst (Oensingen, Kestenholz, Wolfwil, Oberbuch-

siten, Niederbuchsiten, Neuendorf, Fulenbach, Egerkingen, Härkingen, 
Hägendorf, Gunzgen, Boningen, Kappel, Rickenbach und Wangen bei 

Olten). Als Grundlage für die regionale Bewirtschaftung und das Flä-
chenmanagement wurde ein Inventar der Arbeitszonen im Perimeter All-
Gäu erarbeitet (Übersicht über die bestehenden Arbeitszonen, die heu-

tige Nutzung und der Entwicklungspotenziale). 

Die Umsetzung der Regionalen Arbeitsplatzzone RAZ Gäu wird durch 
die Gemeindepräsidentenkonferenz Gäu GPG bearbeitet. Momentan 

wird die Bildung der Trägerschaft für die Entwicklung der RAZ Gäu durch 
die fünf Kerngemeinden (Härkingen, Neuendorf, Egerkingen, Nieder-
buchsiten, Oberbuchsiten) aufgegleist. Ebenfalls laufen zurzeit Diskussi-

onen mit Cargo sous-terrain (CST). 

  

Regionale Arbeitszonen - be-
wirtschaftung All -Gäu 

RAZ Gäu 
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3.5 Digitale Zonenpläne  

Das kantonale Geoinformationsgesetz (GeoIG) regelt den elektronischen 
Austausch und die Darstellung von Plänen und Planungsgrundlagen zwi-

schen den Gemeinden und dem Kanton. Die Nutzungszonendaten aller 
Solothurner Gemeinden sind mit einem vom Kanton vorgegebenen Da-
tenmodell einheitlich zu erfassen. Dieses Datenmodell wurde am 5. De-

zember 2016 vom Regierungsrat beschlossen (RRB Nr. 2016/2147). Spä-
testens mit der Eingabe der Ortsplanung zur Genehmigung durch den 
Regierungsrat sind die Pläne sowohl in Papier- als auch in digitaler Form 

einzureichen.  

Die Gemeinde Neuendorf ist diesem Gesetzesauftrag nach GeoIG bereits 
vorgängig zur OPR nachgekommen; die Nutzungszonendaten liegen be-

reits im kantonalen Datenmodell vor.  

3.6 Planungsausgleichsgesetz (PAG)  

Der Kantonsrat hat am 31. Januar 2018 das Planungsausgleichs-Gesetz 

(PAG) beschlossen. Das PAG ist seit dem 1. Juli 2018 in Kraft und regelt 
den Ausgleich von planungsbedingten Mehrwerten bei Einzonungen 
und Umzonungen.  

Für die anstehende Ortsplanung ist das PAG anzuwenden. Die Ge-

meinde Neuendorf hat zudem ein kommunales Planungsausgleichsreg-
lement (PAR) erlassen (Genehmigung durch das BJD am 27.06.2022); 

dieses ist somit für die OPR massgebend werden. Die Gemeinde legt da-
rin den Abgabesatz für die Abschöpfung des Planungsmehrwerts von 
Umzonungen und Einzonungen auf 40 % fest. 
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 Planungszweck und Verfahren  

4.1 Zielsetzungen der Ortsplanungsrevision  

Der Fokus der vorliegenden Ortsplanung liegt darin, mit geeigneten 

Massnahmen und aufbauend auf den Zielen des RLB gute Voraussetzun-
gen für die zukünftige Siedlungsentwicklung zu schaffen (innerhalb wie 
ausserhalb der Bauzone). Ziel ist es, den planungsrechtlichen Rahmen so 

zu setzen, dass die vorhandenen Potenziale aktiviert, bestehende Quali-
täten erhalten und vorliegende Defizite behoben werden können, unter 
Berücksichtigung der massgebenden Rahmenbedingungen.  

Mit der Gesamtrevision der OP werden folgende Ziele verfolgt: 

- Das Umsetzen bzw. Sicherstellen der im RLB ausgewiesenen Ent-
wicklungsabsichten (behördenverbindliche Leitsätze und Leitbild-

pläne, vgl. Beilage 16) in den grundeigentümerverbindlichen Nut-
zungsplänen und Reglementen. 

- Aktualisierung, Nachführung und Anpassung der bestehenden OP 

aus dem Jahre 2000 bzw. 2010 unter Berücksichtigung der neuen 
(gesetzlichen) Anforderungen bzw. Rahmenbedingungen auf Stufe 
Bund, Kanton, Region und Gemeinde (z.B. Harmonisierung der Bau-

begriffe, Ausscheidung Gewässerraum, Aufträge gemäss revidier-
tem Richtplan). 

- Überprüfung und Aktualisierung bestehender Grundlagen und Um-

setzung des ausgewiesenen Handlungsbedarfs im Rahmen der OPR 
(z.B. Naturinventar, Quartieranalyse). Berücksichtigung von weite-
ren Grundlagen Dritter (z.B. Naturgefahren). 

- Dimensionierung der Bauzone auf eine Bevölkerungszahl von rund 
2'450 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 2040 unter Berück-
sichtigung verträglicher Massnahmen zur Verdichtung bzw. Nach-

verdichtung. Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten für eine 
bauliche Entwicklung des ansässigen Gewerbes bzw. von neuen Ge-
bewerbebetrieben. 

- Ermöglichung einer auf die Gemeinde Neuendorf abgestimmte, 
quartierverträglichen Siedlungsentwicklung nach innen. Durch Ver-
dichtung und Nachverdichtung soll die Entwicklung der Wohn-, 

Misch- und Zentrumszonen hauptsächlich innerhalb der bestehen-
den Bauzone stattfinden bzw. von bereits bestehenden Bauten 
stattfinden.  

Übergeordnete  
Zielsetzung  

Ziele für die  
Ortsplanungsrevision  
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- Umsetzung von Massnahmen zur Baulandverflüssigung bzw. gegen 
die Baulandhortung. 

- Wahrung sowie Förderung der hohen architektonischen Qualitäten 

und typischen, historischen Siedlungsstrukturen sowie Sicherstel-
lung des Ortsbildschutzes von nationaler Bedeutung (ISOS). 

- Wahrung und Förderung der bestehenden Qualitäten von Land-

schaft und Natur sowie des Landschaftsbildes der Gebiete und Be-
reiche ausserhalb der Bauzonen. 

- Anpassung der Zonen- und Bauvorschriften auf das neue Recht 

(KBV, teilrevidiert aufgrund der Vorgaben der interkantonalen Ver-

einbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe und Messweisen zu 
harmonisieren). 

- Digitalisierung der Nutzungspläne (Bauzonen-, Gesamt-, Erschlies-
sungspläne) in einem GIS nach kantonalem Datenmodell / Aktuali-
sierung der Nutzungspläne auf der Grundlage der neuen, amtlichen 

Vermessung / neue Landesvermessung LV95. 

  



Gesamtrevision der Ortsplanung Neuendorf 33 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 002 

4.2 Umfang , Perimeter und Planungshorizont  

Im Rahmen der laufenden OPR werden sämtliche Nutzungspläne über 
das gesamte Gemeindegebiet (Bauzonenplan, Erschliessungspläne, Ge-

samtplan sowie die Zonenvorschriften) öffentlich aufgelegt, auch wenn 
die Inhalte keine Änderung erfahren haben. Dies ermöglicht es allen 
Grundeigentümern und Grundeigentümerinnen, zu überprüfen, ob die 

ausgewiesenen Planinhalte vergangener OPR korrekt wiedergegeben 
wurden und ob sie weiterhin damit einverstanden sind. Dies ist insbe-
sondere auch von grosser Wichtigkeit, da die bestehenden CAD-Pläne 

neu in ein GIS (Geografisches Informationssystem) überführt bzw. digi-
talisiert wurden. 

Der zeitliche Planungshorizont umfasst die nächsten 15 Jahre. Damit der 

regierungsamtlichen Genehmigung der OP Ende 2025 zu rechnen ist, 
wurde die Revision auf das Jahr 2040 als massgebenden Horizont aus-
gerichtet. 

Als Planungshorizont für die vorliegende OPR wird das Jahr 2040 fest-
gelegt. 

4.3 Verfahren und Planbeständigkeit  

Die vorliegende Planung beinhaltet die Überprüfung und Anpassung der 

folgenden grundeigentümerverbindlichen Nutzungspläne und Regle-
mente der Einwohnergemeinde Neuendorf: 

- Bauzonenplan mit Lärm-Empfindlichkeitsstufen (bestehend) 

- Gesamtplan (bestehend) 

- Erschliessungspläne (bestehend) 

- Zonenreglement (bestehend) 

- Baureglement (bestehend) 

Das massgebliche Verfahren ist das Nutzungsplanverfahren gemäss §§ 

15-21 PBG. Dabei treten die Nutzungspläne und das Zonenreglement 
nach der kantonalen Vorprüfung, der Bevölkerungsmitwirkung und der 

öffentlichen Auflage mit der Publikation des Genehmigungsbeschlusses 

(Regierungsratsbeschluss) im Amtsblatt in Kraft. Das Baureglement wird 
durch die Gemeindeversammlung beschlossen und durch den Regie-
rungsrat genehmigt; das Baureglement kennt somit keine öffentliche 

Auflage. 

  

Auflage sämtlicher  
Nutzungspläne  

Nutzungspläne und  
Reglemente  

Massgebendes Verfahren  
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Die Nutzungspläne sind nach § 10 PBG in der Regel alle 10 Jahre zu 
überprüfen und nötigenfalls anzupassen. Die Planbeständigkeit der 
heute rechtskräftigen Ortsplanung der Einwohnergemeinde Neuendorf 

ist erfüllt (RRB 2000/985 bzw. RRB Nr. 2010/323). 

  

Planbeständigkeit  



Gesamtrevision der Ortsplanung Neuendorf 35 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inhaltliche  
Planungsgrundlagen  
  



Gesamtrevision der Ortsplanung Neuendorf 36 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 002 

 Strategie der räumlichen Entwicklung  

Die Strategie der räumlichen Entwicklung wurde im Rahmen der Arbei-
ten zum räumlichen Leitbild (Beilage 15) erarbeitet und durch Beschluss 

der Gemeindeversammlung am 12. Dezember 2019 behördenverbind-
lich erklärt. Die nachfolgenden Leitbildpläne und Leitsätze bilden die we-
sentliche Grundlage für die vorliegende OPR: 

5.1 Leitbildpla n 

Im RLB ist anhand von einem Leitbildplan die beabsichtigte räumliche 

Entwicklung der Gemeinde für die nächsten 20 Jahren räumlich darge-

stellt: 

 

 
Abbildung 3 Leitbildplan, RLB Neuendorf 2040  
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Neuendorf pflegt die Infrastruktur. Wir wollen der Bevölkerung in jedem 
Lebensabschnitt eine gute Infrastruktur bieten und deren Erhalt sowie 
Erneuerung langfristig gewährleisten. Die Grunderschliessung und die 

Werkleitungen unterhalten wir, resp. bauen sie, wo nötig, aus. Unsere 
attraktiven und familienfreundlichen Angebote wie z.B. Schule, Dorf-
halle und Spielplatz wollen wir erhalten und der Bevölkerung weiterhin 

zur Nutzung zur Verfügung stellen. Privaten Initiativen im Bereich Kultur 
und Vereinsleben stehen wir offen gegenüber, unterstützen sie und stel-
len nach Möglichkeit die Infrastruktur zur Verfügung. 

Neuendorf weist eine gute Erschliessung auf. Wir erhalten die beste-
hende Infrastruktur im Bereich des motorisierten Individualverkehrs 

(MIV), des öffentlichen Verkehrs (ÖV) und des Langsamverkehrs (LV) und 

sorgen für eine hohe verkehrstechnische Sicherheit auf dem ganzen 
Strassennetz unter Gewährleistung eines zufriedenstellenden Verkehrs-
flusses.  

Wir setzen Massnahmen um, welche eine nachhaltige und positive Wei-
terentwicklung des motorisierten Individualverkehrs ermöglichen. Dabei 
tragen insbesondere Verkehrsentflechtungen, Verkehrsberuhigungs-

massnahmen und die Reduktion von Schwerverkehr im Dorf dazu bei. 

Die Entlastung der Wohngebiete (betr. Lärm- und Luftbelastung) stehen 
bei künftigen Planungen im Vordergrund.  

Wir möchten betreffend öV-Erschliessung künftig besser mit den umlie-

genden Gemeinden vernetzt sein. Daher bieten wir Unterstützung bei 
Planungen, welche die Zielerreichung mittels öffentlichem Verkehr 

schneller und effizienter gestalten.  

Wir sind langfristig bestrebt, auf eine optimale Verkehrssicherheit für 
den Langsamverkehr (Fuss und Velo) hinzuarbeiten. Daher unterstützen 

wir die Entflechtung vom motorisierten Verkehr und den weiteren Aus-
bau des Langsamverkehrs im Dorf, zur Industrie- und Gewerbezone so-
wie zum Bahnhof Egerkingen. Die Verkehrssicherheit, insbesondere 

Schulwegsicherheit, stehen bei künftigen Planungen im Vordergrund. 

Neuendorf ist sich seiner naturräumlichen Qualitäten bewusst. Wir stel-
len weiterhin den Schutz und die Erhaltung der bestehenden Natur-

räume sicher und prüfen Massnahmen zur Förderung wertvoller Natur-
räume, naturnahen Flächen und Naturobjekten innerhalb wie ausserhalb 
des Siedlungsgebietes.  

  

LEITSATZ 

Infrastruktur und öffentliche 
Dienstleistungen  

LEITSATZ 

Verkehr  

LEITSATZ  

motorisierter Verkehr  

 

LEITSATZ 

öffentlicher Verkehr (öV)  

LEITSATZ  

Sicherheit und  
Langsamverkehr  

LEITSATZ 

Natur, Landschaft  
und Wald  
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Neuendorf nimmt Rücksicht auf seine Naherholungsräume. Wir bieten 
unserer Bevölkerung ein attraktives und gepflegtes Naherholungsgebiet. 
Die Auswirkungen dieser Aktivitäten müssen den Nutzungs- und Schutz-

gedanken in diesen Räumen entsprechen. 

Neuendorf plant und handelt verantwortungsbewusst. Wir sorgen für 
eine ökologisch und ökonomisch vertretbare Energiestrategie. Energie-

effiziente Bauweisen sowie öffentliche und private Anlagen zur Produk-
tion erneuerbarer Energie werden unterstützt. 

Neuendorf ist sich des Beitrags der Landwirtschaft zur Gestaltung und 

Pflege des Landschaft- und Ortsbildes bewusst. Wir schützen die land-
wirtschaftlichen Flächen (insbesondere die Fruchtfolgeflächen) auf unse-

rem Gemeindegebiet und bieten Hand bei einer allfälligen Neuorientie-

rung unserer Landwirte und fördern bei Bedarf die überbetriebliche Zu-
sammenarbeit. 

Neben den Grünflächen, Hecken und Baumgruppen / Einzelbäumen in-

nerhalb des Siedlungsgebietes trägt insbesondere der Wald zur Attrakti-
vität von Neuendorf als Wohndorf bei und besitzt nicht nur eine grosse 
Bedeutung als Naherholungsgebiet, sondern auch als Natur- und Wirt-

schaftsraum. Wir sind bestrebt den Wert des Waldes auch weiterhin zu 
erhalten und zu fördern.  

Der Abbau der Kiesreserven im Sinne einer haushälterischen Nutzung 

des Bodens soll gemäss kantonalem Richtplan möglichst vollständig so-

wie prioritär in unmittelbarer Umgebung zu den bestehenden Kieswer-
ken erfolgen.  

LEITSATZ  

Freizeit und Erholung  

LEITSATZ 

Energie 

LEITSATZ  

Landwirtschaft  

LEITSATZ 

Wald, Hecken, Bäume  

LEITSATZ  

Abbau - und  
Deponiegebiete  
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 Siedlungsentwicklung nach innen  

Als Grundlage für die Umsetzung einer «Siedlungsentwicklung nach in-
nen» wurde durch werk1 architekten und planer ag in Olten eine Quar-

tieranalyse erarbeitet (vgl. Beilage 12 «Quartieranalyse»); Diese bildet 
neben einer ausführlichen (qualitativen) Analyse insbesondere auch Ver-
dichtungspotenziale sowie Empfehlungen für die OPR ab. Ergänzend fin-

den sich weitere (quantitative) Analysen in den Beilagen 13: Analyseplan 
/ Ausbaugrad und in der Beilage 14: Überbauungsziffer / Ausbaugrad.  

Nachfolgend sind die wichtigsten Inhalte kurz zusammengefasst. 

Die haushälterische Bodennutzung und verbunden mit ihr die Siedlungs-

entwicklung nach innen ist ein zentrales Anliegen der Raumplanung. Bei 
der konkreten Umsetzung wird dabei die Komplexität dieser Aufgaben-

stellung sichtbar; insbesondere stellt sich die Frage betreffend Siedlungs- 
und Wohnqualität, der Ästhetik oder der gesellschaftlichen Akzeptanz.  

Das Verdichtungspotenzial muss gebietsweise und im Einzelfall detail-

liert herausgeschält werden. Bevor mit der baulichen Verdichtung der 
Siedlungsgebiete begonnen werden kann, braucht es somit Vorstellun-
gen darüber, was unter Siedlungsqualität verstanden wird und welche 

Dichte in einem Quartier, bezogen auf die städtebaulichen Veränderun-
gen und der vorhandenen Infrastruktur, verträglich ist.  

Durch Eingriffe in die baurechtliche Zonenordnung (Aufzonung, Umzo-

nung, Gestaltungsplanung) können die Behörden das Nachverdich-
tungspotenzial auf geeigneten Arealen neu definieren oder erhöhen. 
Dabei werden städtebauliche Identität und höhere Aussenraumqualitä-

ten gefordert und das Mass des Potenzials auf die Kapazität der Infra-
struktur abgestimmt.  

Das Prinzip der inneren Verdichtung besteht darin, bei gleichbleibender 

Grundfläche des Areals oder der Parzelle das Nutzungsvolumen (Wohn-
fläche, Arbeitsplatzfläche) zu vergrössern um einerseits die Einwohner-
/Arbeitsplatzdichte zu erhöhen und andererseits den wachsenden 

Wohnflächenbedarf pro Einwohner abzudecken. Dies geschieht z. B. 
durch: Anbau, Aufstockung, Ergänzungsbau, Abbruch und Ersatzneu-

bau, Umnutzungen. 

  

Definition  
Siedlungsentwicklung  
nach innen  
(ARP, 06/2019, gekürzt) 
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Bei der Quartieranalyse handelt es sich um ein explizites Fachgutachten 
von Experten des Bereichs Städtebau und Ortsbild. Die Aussagen und 
Inhalte der Quartieranalyse wurden in der Planungsbehörde geprüft und 

sind ggf. in die überarbeitete Nutzungsplanung eingeflossen. Abwei-
chungen von den Aussagen der Quartieranalyse in der Umsetzung im 
Zonenplan sind möglich. Diese werden nur dort explizit erläutert, wo sie 

eine weiterreichende Bedeutung für andere, ähnliche Quartiere haben.  

6.1 Quartiereinteilung und Charakterisierung  

Das Gemeindegebiet von Neuendorf wurde nach funktional und formal 

logischen Einheiten (z.B. Topographie, Besiedlungsstruktur, Erschlies-
sung) in 5 Quartiere eingeteilt:  

 
Abbildung 4 Quartiereinteilung (werk1, vgl. Beilage 12) 

  

Hinweis zum Verständnis der  
Quartieranalyse  

Einteilung in funktionale  
Einheiten  
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Die 5 Quartiere lassen sich wie folgt charakterisieren: 

 

Tabelle 3 Wesentliche Merkmale der vier Quartiere, zusammengefasst 
(nicht abschliessend, vgl. Beilagen 12) 

 Zentrum  *Husmatten  *Roggenfeld -

Weiermatten  

Banacker-Ba-

bylon  

Industrie  

Struktur/  
Körnigkeit  

mittlere Kör-
nung (bäuerli-
che Vielzweck-
bauten, Kirche, 
MFH 

feine Körnung 
mit Einzelbau-
ten bis grobe 
Körnung in der 
OeBA Zone 

mittlere bis 
feine Körnung, 
MFH mittlere 
Körnung 

feine Körnung 
EFH, punktuell 
mittlere Körnung 
MFH 

grobe Körnung 

Haupt - 
nutzung  

Zentrumsfunk-
tion, Wohnnut-
zung, OeBA, 
Gewerbe, Gast-
stätten, Land-
wirtschaft 

OeBA / Freihal-
tezone 

Wohnnutzung Wohnnutzung Industrie 

Geschossig- 
keit  

2 - 3 geschos-
sig, vereinzelt 1- 
geschossig 

1 - 3 geschossig 1 - 3 geschos-
sig, punktuell 4 
- geschossig 

1 - 2 geschossig 1 - 4 geschos-
sig 

bauliche  
Dichte  

durchschnittlich überdurch-
schnittlich (Ge-
werbezone) bis 
gering in den 
EFH-Strukturen 

durchschnittlich 
MFH, bis gering 
EFH 

durchschnittlich 
EFH, wenige 
Baulandreserven 
vorhanden 

überdurch-
schnittlich 

Über- 
bauungs - 
ziffer  

22% 24% 19% 21% 44% 

Homo - 
genität  

vergleichsweise 
hoch (Typologie 
Bauernhaus, 
Nutzung variie-
rend) 

durchschnittlich hoch (Nutzung 
und Typologie) 

hoch (Nutzung 
und Typologie) 

hoch (Nutzung 
und Typologie) 

Durch- 
grünung  

überdurch-
schnittlich, 
(Hofbäume, 
Vorgärten, 
Bachbestockun-
gen) 

hoch (Freihalte-
zone, Sportan-
lagen Schule, 
Siedlungsrand) 

hoch (private 
Gärten, unbe-
baute Parzellen, 
Anschluss an 
Landwirtschaft) 

hoch (private 
Gärten, dreiseiti-
ger Anschluss an 
Landwirtschafts-
flächen) 

unterdurch-
schnittlich 

Einw. - 
Dichte  

38 EW/ha  80 EW/ha 33 EW/ha 39 EW/ha - EW/ha 

* Differenzierung erfolgte auch auf Grundlage der Beilagen 13 und 14 

Weitere Merkmale aus der Analyse sind (vgl. auch Beilagen 13-14): 

- Sowohl der Ausbaugrad (Verhältnis der tatsächlich realisierten Nut-

zung zur rechtlich zulässigen Nutzung gemäss Zonenreglement) wie 
auch die Überbauungsziffer (Verhältnis der anrechenbaren Gebäu-
defläche zur anrechenbaren Grundstückfläche) zeichnen ein sehr 

heterogenes Bild über die Gemeinde sowie innerhalb der einzelnen 
Quartiere; klare Muster sind nicht erkennbar. 
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Tabelle 4 Strategie der Innenentwicklung und Verdichtungspotenzial 
(vgl. Beilage 12) 

 Zentrum  Huusmat-
ten -Roggen-
feld  

Roggenfeld -
Weiermat-
ten  

Banacker-
Babylon  

Industrie  

Veränderungs - 
strategie  

Bewahren und 
Erneuern (Kern) 

Weiterentwi-
ckeln (Kern-
rand) 

Bewahren und 
Erneuern / Wei-
terentwickeln 

Bewahren und 
Erneuern 

Bewahren und 
Erneuern, Wei-
terentwickeln 

Umstrukturie-
ren und Neu-
entwickeln / 
Weiterentwi-
ckeln 

Verdichtungs-
potenzial  

Durchschnitt-
lich, punktuell 
hoch 
(Werdstrasse, 
Hurtmatten) 

nutzungsbe-
dingt unter-
durchschnitt-
lich 

Überdurch-
schnittlich, ho-
hes Innenent-
wicklungspo-
tenzial 

tendenziell 
durchschnitt-
lich 

überdurch-
schnittlich 

 

Tabelle 5 Empfehlungen und Potenziale (Auszug aus Beilage 12) 

 Empfehlung  Potenziale 

Zentrum  Die vorhandenen gewachse-
nen Strukturen im Ortskern 
reagieren sensibel auf Nach-
verdichtungen im Bestand. 
Bei Nachverdichtungsmass-
nahmen sind künftig er-
höhte Ansprüche an die Ein-
ordnung ins Ortsbild des 
ehemaligen Dorfkerns zu 
stellen und vermehrt auf die 
Beibehaltung typenprägen-
der Merkmale zu achten. 
Nachverdichtungen im Be-
stand müssen sensibel und 
quartierverträglich erfolgen 
und sollen die Charakteristik 
des Ortskerns sowie des 
Strassenraums berücksichti-
gen bzw. stärken. Die Um-
nutzung grossvolumiger 
Ökonomieteile steht im Fo-
kus. Punktuelle Ersatzneu-
bauten sollen in Stellung, 
Volumetrie sowie Gliede-
rung, Materialisierung die 
bestehende Substanz res-
pektieren und ihr Wirkung 
im Strassenraum überneh-
men oder aufwerten. Wir 
empfehlen die Errichtung ei-
ner überlagernden Ortsbild-
schutzzone.  

Die Umnutzung nicht mehr landwirtschaftlich genutzter, 
grossvolumiger Ökonomieteile steht im Fokus. 

In den Möglichkeitsgebieten der Kernrandzone und der 
zentralen Abschnitte südlich der Dorfstrasse eignet sich 
die Veränderungsstrategie Weiterentwickeln. Im östlichen 
Abschnitt des Quartiers, im Bereich Werdstrasse, sind die 
gebauten Strukturen weniger prägend für das Ortsbild. 
Entsprechend sollte man sich hier an der Veränderungs-
strategie Weiterentwickeln, Umstrukturieren oder gar 
Neuentwickeln orientieren und in der baulichen Verdich-
tung die Chance zur qualitätsvollen Weiterentwicklung 
der Siedlungsstruktur unter Aufwertung des Orts- und 
Strassenbilds suchen.  

Innenentwicklung mehrerer Parzellen am Chäsiweg, wel-
che sich zur verdichteten Nutzung an zentraler Lage eig-
nen. 

Das Verdichtungsgebiet Dorf-/ Werdstrasse wird als Fo-
kusgebiet behandelt. Hauptentwicklungspotenziale sind 
die Baulücken. 

Umstrukturierung der Bebauungsstruktur und Verlage-
rung der Gewerbenutzungen südlich der Dorfstrasse am 
östlichen Ortseingang ins Entwicklungsgebiet Arbeit im 
Stegacker. 

Gestaltungsplanpflicht einführen. 

Ortsbildschutzzone errichten. 
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Huusmatten -
Roggenfeld  

In den bereits kompakten 
Siedlungsstrukturen ist ein 
Nachverdichtungspotenzial 
eher als unterdurchschnitt-
lich zu bewerten.  

Hingegen die EFH-struktu-
ren entlang der Allmend-, 
Bifang- und Fulenba-
cherstrasse lassen infolge 
sehr niedriger baulicher 
Dichte und wenig prägen-
den Strukturen Nachver-
dichtungen im Bestand zu.  

Umbauten und Ersatzneubauten entlang der Allmend-, 
Bifang- und Fulenbacherstrasse, mit entsprechender Res-
pektierung der Volumetrie und dem Massstab der feinen 
Körnung. 

Die Verlagerung der bestehenden Gewerbenutzung ist 
strategisch prüfenswert. 

Erhalten und Sichern der bestehenden Freihaltezonen 
Husmatten und Roggenfeld. 

Prüfung einer Aufwertung der Freihalteflächen in Bezug 
auf ökologische Aspekte und Biodiversität (Feldgehölz, 
Hochstamm-Obstbäume als Landschaftselement) 

Klären und stützen der Übergänge der Bauzonen zu den 
angrenzenden Freihaltezonen (Hecken, Rabatten) 

Roggenfeld -
Weiermatten  

Die bauliche Dichte ist ins-
gesamt unterdurchschnitt-
lich und die stabilen Bebau-
ungsstrukturen reagieren 
generell sensibel auf Nach-
verdichtungen im Bestand. 

Es wird Empfohlen die Re-
servezone Banacker (GB.-Nr. 
1086) sowie Roggenfeld-Ost 
(GB.-Nrn. 211, 212, 905) für 
die Aufhebung der Reserve-
zone zu prüfen. 

Nachverdichtungen im Bestand sollen mit Rücksicht auf 
die prägenden Gärten möglichst quartierverträglich vor-
genommen werden. 

Kleinformatige Aus- und Anbauten, kleinere Zubauten so-
wie Ausbauten von Dachgeschossen sind möglich. 

Die Reservezone Roggenfeld West wird im räumlichen 
Leitbild als Entwicklungsgebiet Wohnen bezeichnet. Hier 
soll die Beibehaltung oder Einzonung in eine W2-Zone 
geprüft werden. Ebenso die Reservezone Weiermatten. 

Banacker-Ba-
bylon  

Die bauliche Dichte ist ins-
gesamt unterdurchschnitt-
lich und die stabilen Bebau-
ungsstrukturen reagieren 
generell sensibel auf Nach-
verdichtungen im Bestand. 
Sie sollten mit Rücksicht auf 
die prägenden Gärten mög-
lichst quartierverträglich vor-
genommen werden. Mittels 
Definition des Zonenregle-
ments über kleinformatige 
Zubauten (Pavillon, Stöckli, 
Tiny House) Nachverdich-
tungsinstrument fördern. 

Prüfung eines Ensemble-
schutzstatus der Altbebau-
ung am schmalen östlichen 
Auftakt des Raunbünten-
wegs 28-43. 

Kleinformatige Aus- und Anbauten, kleinere Zubauten so-
wie Ausbauten von Dachgeschossen sind möglich. Mehr-
familienhaus-Typologien sind kaum verträglich. 

Einige eher kleinformatige, teilweise aber auch zusam-
menhängende unbebaute Parzellen stehen als Innenent-
wicklungspotenzial zur Verfügung.  

In gewachsenen Wohnquartieren kann mittels moderater 
Erhöhung der Nutzungsziffern oder durch die Gewährung 
von Nutzungsboni verbunden mit gestalterischen und 
energetischen Auflagen ein quartierverträglicher Lösungs-
ansatz zur Nachverdichtung im Bestand geboten werden. 

Siedlungsrand: Kompakte und klare Ausgestaltung des 
Übergangs vom Siedlungsgebiet zum angrenzenden Kul-
turland fördern, Fernwirkung der Bebauung beachten. 

Industrie  Eine Erhöhung der Nut-
zungsdichte im Bestand 
kann lediglich über die Re-
duktion der Lager- und Par-
kierungsflächen oder durch 
Aufstockungen erfolgen 
und erfordert somit eine 
Umstrukturierung. Flächen-
intensive Betriebe sollen 
künftig mit qualitativen Auf-
lagen verknüpft werden. 
(Geschossigkeit, Aussen-
raum, unterirdische Parkie-
rung) 

Da die Mehrzahl der Parzellen branchenspezifisch flächen-
intensiv genutzt wird, ist das resultierende Potenzial eher 
bescheiden. 

Parzelle «Entwicklungsgebiet Arbeiten» im Osten, entlang 
der Autobahn A1 ist eine Einzonung zu prüfen, da hier 
die Chance auf Kompensationsfläche für mittel- bis lang-
fristige Verlagerung der Gewerbenutzungen aus den Ge-
bieten Neustrasse, Roggenfeld, Bifang und allenfalls Wolf-
wilstrasse besteht.  
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Abbildung 7 Grössere unbebaute Baulandreserven (rot umrandet) (Stand 

Februar 2024, vgl. Beilage 8) 

 

Tabelle 8  Grössere Baulandreserven der WMZ (Stand Februar 2024) 

Gebiet  GB-Nrn.  *Zone  Fläche Bemerkungen  

(1)  
Hurtmat-

ten 

269, 668 Landwirt-
schaftliche 
Kernzone, 
Kernzone 

 0.49 ha Gebiet wird heute landw. genutzt. Land-
wirtschaftliche Kernzone ist gemäss Prü-
fung durch Bund nicht konform. In der OPR 
der Bauzone oder der Landwirtschaftszone 
zuordnen. 

(2) 
Hostet 

Teilparzelle 
73 

Kernrand-
zone 

0.32 ha Grundeigentümerin hat private Realisie-
rungsabsichten 

(3) 
Hardgra-

ben 

605, 981, 
1057 

W2  0.33 ha verschiedene Grundeigentümerparteien. 
Absichten nicht bekannt.  

* heute rechtskräftige Zonierung 

In der Gewerbezone finden sich keine grösseren Baulandreserven mehr. 
Hingegen weist die Industriezone noch 0.64 ha an unbebauter Bauzone 

auf.  

  

Baulandreserven  
Arbeitszonen  
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Die Teilparzelle GB Neuendorf Nr. 246 ist der heutige Friedhof, die Fläche 
wird vom Kanton als Baulandreserve ausgeschieden.  

Die Teilparzellen GB Neuendorf Nrn. 80, 857 und 859 sind teilweise un-

bebaut und mit einer Gestaltungsplanpflicht überlagert. Mit der laufen-
den Nutzungsplanung zur Erweiterung der Kreisschule werden diese 
Baulandreserven grösstenteils bebaut bzw. auf die künftigen Nutzungs-

absichten ausgerichtet.  

Die Teilparzellen GB Neuendorf Nrn. 82, 83 werden heute als Sportplatz 
für verschiedene Vereine genutzt. Eine Bebauung ist nicht beabsichtigt. 

Die Parzelle wird von der Gemeinde daher nicht als Baulandreserve be-
trachtet. 

Die Parzelle GB Neuendorf Nr. 138 ist als Platz mit Sitzgelegenheiten und 

Brunnen genutzt. Eine Bebauung ist nicht beabsichtigt. Die Parzelle wird 
von der Gemeinde nicht als Baulandreserve betrachtet.  

Die bestehenden Baulandreserven wurden gesamthaft überprüft. Dabei 

kann festgehalten werden, dass nur ein geringes Potenzial für Umlage-
rungen bzw. Auszonungen besteht. Dies begründet sich wie folgt: 

- Die meisten Baulandreserven sind vom bebauten Gebiet umgeben 

und treten als Baulücken im Siedlungsgebiet in Erscheinung.  

- Die Erschliessung aller unbebauten Bauparzellen wurde überprüft 
und ist mit Einträgen im Grundbuch (Wegrechte) sichergestellt. 

Mehrere Parzellen sind aufgrund ihrer Parzellenform oder gefange-
ner Form für eine Bebauung nur bedingt geeignet. Eine Auszonung 
oder Umzonung in eine Freihaltezone / Grünzone wurde geprüft 

und diskutiert. Der Gemeinderat verzichtet auf Umzonungen in die-
sem Sinne.  

Die Verfügbarkeit des unbebauten Baulands bzw. die Verflüssigung des 

Baulands ist für die Entwicklung einer Gemeinde eine der grösseren Her-
ausforderungen, denn die Verfügbarkeit ist nicht in jedem Fall gegeben. 
Oft werden die Grundstücke als Garten genutzt oder sollen den Nach-

kommen zur Verfügung stehen. In Übereinstimmung mit der aktuell ho-
hen Bautätigkeit, der hohen Leerwohnungsziffer und dem Bevölke-

rungsziel aus dem RLB verzichtet der Gemeinderat auf eine weitere Bau-

landverflüssigung und verzichtet vorerst auf weitere Massnahmen zur 
Förderung der Verfügbarkeit von Bauland. Die Verfügbarkeit und Bau-
landverflüssigung wird wie bisher über die Gemeindewebseite und die 

Industrie- und Gewerbekommission gefördert. 

  

Weitere Beurteilung der  
Baulandreserven  

Verfügbarkeit und  
Baulandverflüssigung  
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Ein Vergleich der Daten der Einwohnerkontrolle mit den kantonalen IST- 
und SOLL-Dichten für den agglomerationsgeprägten Raum pro Zone1 ist 
in Tabelle 10 zusammengestellt. 

 

Tabelle 10  Einwohner pro Hektar (Stand Februar 2024) 

Bauzone 
IST 

Neuendorf  
*IST- 

agglomerations-
geprägter Raum  

*SOLL- 
agglomerations-
geprägter Raum  

W2 38 36 55 

W3 113 77 95 

Gewerbezone 18 12 15 

Kernrandzone 33 29 30 

Kernzone 45 34 35 

Landwirtschaftliche Kernzone 16 34 35 

* gemäss IST- und SOLL-Dichten Kt. SO für agglomerationsgeprägter Raum, pro Zone für die bebaute Bauzone 

 

 
 
1 https://www.so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-arp/Nutzungsplanung/pdf/Ta-

belle_IST_SOLL_Dichten.pdf 

https://www.so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-arp/Nutzungsplanung/pdf/Tabelle_IST_SOLL_Dichten.pdf
https://www.so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-arp/Nutzungsplanung/pdf/Tabelle_IST_SOLL_Dichten.pdf
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Abbildung 9 Bevölkerungsdichte im Vergleich zur angestrebten SOLL-

Dichte Kanton (vgl. Anhang V) und in Abhängigkeit zur 
Bauzone. rot: Dichte gering, grün: Dichte gut (Auszüge aus 
Beilage 13) 

Aus Tabelle 10 wird ersichtlich, dass die WMZ insgesamt betrachtet eine 

im Vergleich zum Medianwert hohe Dichte aufweist. Einzig die W2 ver-
fügt über eine markant tiefere Dichte als die kantonale SOLL-Dichte, ent-
spricht aber der kantonalen IST-Dichte. 

Vergleicht man die Dichtewerte mit den anzustrebenden SOLL-Dichten, 
wird das Nachverdichtungspotenzial einzelner Quartiere ersichtlich (vgl. 
Abbildung 9). Dieses Nachverdichtungspotenzial ist jedoch kritisch zu 

prüfen; Die Quartierverträglichkeit steht im Vordergrund.  
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7.5 Vergleich mit der kantonalen Siedlungsstra-
tegie  

Im Zusammenhang mit der Revision des kantonalen Richtplans hat das 

Bau- und Justizdepartement (BJD) des Kantons Solothurn eine Siedlungs-
strategie erarbeitet. Gegenstand dieser Arbeiten war auch eine Einschät-
zung der Bauzonengrösse aller Gemeinden im Kanton.  

Gemäss kantonaler Erhebung vom 2021 wird die Bauzone der Ge-
meinde Neuendorf wie folgt beurteilt: 

Gemeinde  Bezirk Handlungsraum  WMZ  
unbebaut/ 
bebaut  

WMZ  
Dichte  

Bauzonen -
bedarf  

Kommentar  

Neuendorf Gäu agglomerations-
geprägt    

Geringer Anteil an 
unbebauten Bauzonen; 
Dichte im Bereich des 
Medianwerts, Bauzonen 
ausreichend.  

Abbildung 10 Siedlungsstrategie Kanton Solothurn: Einschätzung der 
Bauzonengrösse der Gemeinden (aus kantonaler Stellung-
nahme zum Räumlichen Leitbild, ARP) 

Im 2014 bzw. auch im 2017 ergab sich für die Gemeinde Neuendorf, im 
Vergleich zum Medianwert der agglomerationsgeprägten Gemeinden 

im Kanton Solothurn, ein mittlerer Anteil an unbebauten Bauzonen. Im 
Jahr 2021 hat die Gemeinde einen geringen Anteil an unbebauten 

WMZ. 

Auch die Dichte in der WMZ hat sich im Jahr 2021 gegenüber dem Wert 
aus dem Jahr 2014 verändert. Die Dichte ist besser als der Medianwert. 

Gemäss aktueller kantonaler Einschätzung verfügt die Gemeinde in der 

WMZ zurzeit über zu knappe Bauzone für die nächsten 15 Jahre.  

Der Anteil an unbebauten zu bebauten Arbeitszonen liegt bei 2%.  

  

Vergleich zur kant.  
Siedlungsstrategie  

Stand 2020 
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Im Jahr 2023 ha der Kanton seine Grundlage revidiert. Die kantonale 
Prognose (2023/1334) entspricht nun der tatsächlichen hohen Bevölke-
rungsentwicklung im Gäu. Das ARP bestätigt auch, dass im Raum Gäu 

die vorgängigen Prognosen (2017/518) übertroffen werden. Mit der Be-
völkerungsprognose für 2040 von 2023 mit 2'835 Einwohnerinnen und 
Einwohner gegenüber der Prognose 2040 von 2017 mit 2'562 Einwoh-

nerinnen und Einwohner ist plausibler. 

 
Abbildung 13 Bevölkerungsprognose, Vergleich 2017 / 2023 Neuendorf  

(Quelle: Amt für Finanzen Kanton Solothurn, Stand 01.02.2024) 

Gemäss räumlichem Leitbild 2019 erwartet die Gemeinde für die nächs-

ten 15 Jahre eine moderate Bevölkerungszunahme von 0.7 % pro Jahr 
(rund 15 Personen pro Jahr) bzw. ca. 2'450 Einwohner im Jahr 2040.  

Das Amt für Raumplanung hat am 10. April 2019 zum räumlichen Leit-

bild Stellung bezogen. Betreffend die Bevölkerungsprognose kam die 
Stellungnahme zu folgender Aussage:  

«Gemäss dem Leitsatz Bevölkerungswachstum werden knapp 300 Per-

sonen bis ins Jahr 2040 erwartet. Dies entspricht dem hohen Szenario 
der kantonalen Bevölkerungsprognose. Der Regierungsrat hat 2017 das 

mittlere Szenario für räumliche Planungen als verbindlich erklärt. Will 

eine Gemeinde davon abweichen, hat sie dies zu begründen. Im Erläu-
terungsbericht wird zur Begründung die aktuelle Bevölkerungszahl 
(2017: 2158 Personen), die höher liegt als es das mittlere Szenario prog-

nostiziert hatte (2017: 2061 Personen) erwähnt. Eine Entwicklung im 
Bereich des mittleren bis hohen Szenarios erscheint für Neuendorf plau-
sibel.» 

Einschätzung der Prognose  

Festlegung im RLB 

Auszug aus der  
Stellungnahme zum  
räumlichen Leitbild  
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Die Nachverdichtungs- bzw. Verdichtungspotenziale könnten nicht pau-
schal und über den agglomerationsgeprägten Raum gesamthaft berech-
net werden. Qualitätsvolle Nachverdichtung und Verdichtung verlangt 

eine vertiefte und gemeinde- und quartierspezifische Analyse sowie eine 
quantitative, aber auch qualitative Beurteilung. Die SOLL-Dichten ge-
mäss Anhang V sind entsprechend als Richtwerte zu verstehen; Im Rah-

men der Ortsplanungsrevision kann begründet davon abgewichen wer-
den. 

Die vertiefte und gemeinde- und quartierspezifische Analyse und Beur-

teilung der (Nach)Verdichtungspotenziale findet sich in der Quartierana-
lyse von werk1 architekten und planer, Olten (vgl. Beilage12). Die Er-

kenntnisse werden im vorliegenden Raumplanungsbericht zusammen-

gefasst wiedergegeben (vgl. Kapitel 6). 

7.9 Ortsbild von nationaler Bedeutung  

Als Grundlage für die Anpassung der Planungsinstrumente wurden die 

bestehenden Bestimmungen zum Schutz des Ortsbildes überprüft und 
angepasst.  

Der schützenswerte und erhaltenswerte Baubestand wurde im Rahmen 

der Quartieranalyse erfasst und die Massnahmen zum Schutz wurden 
geprüft.  

Weiter wurde das Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz 

(ISOS) berücksichtigt. Das ISOS diente in mehreren Arbeitsschritten zur 
Ortsplanung als wichtige Grundlage (Strukturanalyse, Räumliches Leit-
bild, Strategie Innenentwicklung, denkmalpflegerische Aspekte, Begeh-

ren aus der Bevölkerung, Nutzungspläne und Reglemente) 
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Folgende Objekte sollen weiterhin kommunal geschützt werden:  

- - Hecke Eichban / Allmend (Objekt-Nr. 3.18) (bestgehendes Pflege-
reglement beachten).  

Es wird empfohlen den Perimeter der Landschaftsschutzzone zu über-
nehmen.  

Der Umgang mit der Landschaftsschutzzonen ist im Zonenreglement 

festzulegen. Mögliche Formulierungen können sein:  

- Die kommunale Landschaftsschutzzone dient der Erhaltung der 
reich strukturierten, unverbauten Landschaftskammer des Jurasüd-

fusses zwischen Siedlungsraum und Wald mit seinen Wiesen, 

Äckern, Hecken, Bäumen, Bächen und Waldrändern.  

- Bauten, bauliche Anlagen, Terrainveränderungen sowie alle ande-

ren landschaftsverändernden Massnahmen sind unzulässig. Die ty-
pischen Landschaftselemente wie Hecken, Bäume, Gehölze, Bach-
läufe usw. sind ungeschmälert zu erhalten.  

- Ausnahmen von den Bestimmungen zu Bauten / Anlagen (z.B. Bie-
nenhäuser und kleinere Weidunterstände) sind möglich, wenn diese 
dem Schutzzweck nicht widersprechen, sie zur Bewirtschaftung er-

forderlich und auf den beanspruchten Standort angewiesen sind.  

- Die Nutzung erfolgt gemäss Grundnutzung (Landwirtschaftszone) 
soweit mit dem Zweck vereinbar.  

Bei allen öffentlichen Gewässern muss der Gewässerraum festgelegt 
und über Uferschutzzonen (oder Gewässerbaulinien) gesichert werden. 
Die Uferbereiche werden über die «kommunalen Uferschutzzonen» er-

halten. Das Gewässerschutzgesetz (GSchG) dient als gesetzliche Grund-
lage. Die Gewässer wurden dazu abschnittsweise beurteilt. 

Im Zonenplan werden die markanten Einzelbäume gesichert. Es handelt 

sich dabei um ökologisch wertvolle Exemplare, aber auch für das Ortsbild 
wichtige Bäume.  

In Zukunft sollen alle im Naturinventar aufgeführten Bäume, in den Nut-

zungsplänen als geschützte Einzelbäume dargestellt werden.  

  

Kommunale  
Landschaftsschutzzone  

Gewässer 

Geschützte markante  
Einzelbäume  
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Der Umgang mit den geschützten markanten Einzelbäumen ist im Zo-
nenreglement festzulegen. Mögliche Formulierungen können sein:  

- Massnahmen, welche den Erhalt der Bäume gefährden, sind unter-

sagt (z.B. das Errichten von Bauten, Abgrabungen im Wurzelbereich 
sowie dem Schutzzweck widersprechende Massnahmen). Abgänge 
sind am gleichen oder an einem gleichwertigen Ort in der Nähe mit 

einheimischen und standorttypischen Bäumen zu ersetzen.  

- Die Angaben bezüglich Ersatzstandort infolge Bauvorhaben sind Be-
standteile des Baugesuchs.  

- Bei der Beseitigung (nur aus zwingenden Gründen erlaubt wie 

Krankheit, Alter, Gefährdung, Problem für Gebäude, Verhinderung 
von konkretem Bauobjekt) ist eine Genehmigung der Baubehörde 

notwendig.  

- Die Gemeinde unterstützt die Ersatzpflanzungen von geschützten 
markanten Einzelbäumen nach Absprache finanziell.  

Hecken sind gemäss Natur- und Heimatschutz (Art. 18) und § 20 Abs. 1 
der Kant. Verordnung über den Natur- und Heimatschutz geschützt. Sie 
dürfen weder entfernt noch vermindert werden. Die Gewährung von 

Ausnahmen richtet sich nach obiger Verordnung und nach der kantona-
len Richtlinie über Feststellung und Unterhalt von Hecken und Uferge-
hölzen (Heckenrichtlinie).  

Schutz und Nutzung von Wald im Allgemeinen und Feldgehölzen im 
Speziellen richten sich nach den Bestimmungen der eidgenössischen und 
kantonalen Waldgesetzgebung. 

Auf das Ausscheiden einer kommunalen Hostett-Zone wird verzichtet. 
Die bestehenden Hostetten sind in einem guten Zustand und werden 
mit Neupflanzungen ergänzt. Bei Handlungsbedarf soll mit den Eigentü-

mern bilateral gesprochen werden. Das Erarbeiten eines Hostett-Kon-
zepts wird empfohlen. 

  

Hecken, Wald und Feldgehölz  

Hochstamm -Obstgärten  
(Hostett)  
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 Begehren aus der Bevölkerung  

9.1 Begehren aus der Bevölkerung  

Im Laufe der Arbeiten an der OPR sind mehrere Begehren von Privatper-

sonen resp. Institutionen an die Einwohnergemeinde getragen worden. 
Sie wurden wie folgt diskutiert und sind teilweise in die Überarbeitung 
der Ortsplanung eingeflossen. 

Bereits im Rahmen des Räumlichen Leitbildes wurden mehrere Begehren 
eingereicht. Diese Begehren wurden im dazugehörigen Mitwirkungsbe-
richt beantwortet. Mehrere dieser Begehren hatten Auswirkungen auf 

die OPR und wurden in diesem Rahmen behandelt.  

 

Tabelle 12 Begehren aus der Bevölkerung und Erwägungen durch die 
Planungsbehörde (Stand März 2021) 

Nr. Parzelle / 
Quartier  

Begehren  / Begründung  Erwägung Planungsbehörde  

1 RLB: Antrag 1-1  RLB: Parzelle GB Nr. 442 nicht im Leit-
bildplan in den Bereich «Erhalten und 
Schützen wertvoller Lebensräume» auf-
nehmen 

RLB: Das räumliche Leitbild sieht keine 
parzellen-scharfe Abgrenzung vor. Im 
Rahmen der Orts-planung wird das Na-
turinventar überarbeitet. Daraus folgt 
die definitive Festlegung der «wertvol-
len Lebensräume»  

 RLB: Antrag 1-3 RLB: Reduktion Verkehr insbesondere 
Schwerverkehr durchs Dorf. Die ange-
dachten Ziele sind zwingend umzuset-
zen. Konkrete Massnahmen erarbeiten. 

RLB: Die im Leitbild definierten Ziele 
werden in der Ortsplanung weiterbear-
beitet und vertieft. Auch wird eine regi-
onale Lösung angestrebt, um zielgerich-
tete Massnahmen zu definieren.  

2 RLB: Antrag 2-1 RLB: Aufwertung der Naturflächen im 
Siedlungsgebiet, Grünanlagen (reiner 
Rasen) oder Steingärten verbieten. Flä-
chen der EWG und BG gezielt naturnah 
gestalten. 

RLB: Im Rahmen der Ortsplanung kann 
die Zuständigkeit geregelt werden (Bsp. 
Mithilfe durch Obst- und Gartenbauver-
ein, Natur- und Vogelschutzverein, wei-
tere). 

 RLB: Antrag 2-2 RLB: Aufzählung siehe Eingabe; als 
schützenswert darstellen 

RLB: Wird im Rahmen der Ortsplanung 
aufgenommen und bei der Überarbei-
tung des Naturinventars berücksichtigt. 
Daraus folgt die definitive Festlegung 
der «wertvollen Lebensräume»  

3 RLB: Antrag 3-1 RLB: Auf die Ausscheidung von Ent-
wicklungsgebieten Gewerbe ist zu ver-
zichten. Es dürfen an den Dorfeingän-
gen keine "billigen" Lagerplätze ent-
stehen. Visitenkarte der Gemeinde. 

RLB: Es ist nicht die Absicht der EWG bei 
allen Dorfeingängen Gewerbegebiet zu 
entwickeln. Das Räumliche Leitbild zeigt 
lediglich mögliche Standorte, die in der 
weiteren Ortsplanung vertieft beurteilt 
werden können. Ziel ist für das Gewerbe 
Siedlungsflächen anzubieten. Umfang 
und Nutzung (Auflagen) sind entspre-
chend zu erarbeiten und definieren.  

4 RLB: Antrag 5-1 RLB: Dorfeingang Ost: Kreisel erstellen, 
Chäsiweg ohne Bus, Haltestelle Weiher 

RLB: Zurzeit läuft die Projektierung der 
Sanierung Dorfstrasse durch den Kan-

Begehren RLB  

Begehren OPR 
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definitiv ausbauen, direkte Verkehrsan-
bindung der Aegertengrube über Ober 
Foreban Richtung Härkingen 

ton. In dieser Planung hat sich die Ge-
meinde für einen Kreisel am Dorfein-
gang Ost stark gemacht. Das Anliegen 
kann nicht im Leitbild definiert werden, 
sondern in der konkreten Planung (wird 
verfolgt).  
Den Chäsiweg «Busfrei» zu machen, ist 
als Massnahme im Leitbild aufgenom-
men und wird in der Ortsplanung wei-
terverfolgt. 
Die Haltestelle Weiher hat sich bisher 
bewährt, die Gemeinde wird sich für ei-
nen definitiven Halt einsetzen (im Rah-
men von Gesprächen mit dem Kanton).  
Die Verkehrsanbindung Kiesgrube Ae-
gerten wurde in einem separaten Nut-
zungsplanverfahren definiert. Dieses ist 
massgebend.  

 RLB: Antrag 5-2 RLB: Aufnahme von Bäumen (siehe Ein-
gabe) als wertvoller Lebensraum 

RLB: Wird im Rahmen der Ortsplanung 
aufgenommen und bei der Überarbei-
tung des Naturinventars berücksichtigt. 
Daraus folgt die definitive Festlegung 
der «wertvollen Lebensräume»  

 RLB: Antrag 5-3 RLB: Aufnahme des Gebietes "Wisi-
weg" anstelle Reitplatz in das Sied-
lungsgebiet, Minigolf erhalten 

RLB: Der Reitplatz gilt als ortsfeste An-
lage und stellt eine gewerbliche Nut-
zung dar. Deshalb ist er dem Siedlungs-
gebiet zuzuordnen. Das Gebiet Wisiweg 
wurde bereits in der letzten und vorletz-
ten Ortsplanungsrevision dem Sied-
lungsgebiet zugeordnet, was jedoch 
vom Kanton und Verwaltungsgericht 
nicht akzeptiert wurde. Hier besteht 
keine Möglichkeit einer Zuordnung zum 
Siedlungsgebiet.  
Die Überprüfung der Zone Minigolf ist 
in der Ortsplanung vorgesehen, eine 
Beibehaltung der heutigen Situation ist 
möglich.  

5 RLB: Antrag 6-1 RLB: kein Katastereintrag Gebäude 
Dorfstrasse 46 

RLB: Als Grundlage für die Ortspla-
nungsrevision ist der schützenswerte 
und erhaltenswerte Baubestand zu er-
fassen und es sind Massnahmen zu de-
ren Erhaltung im Sinne des kantonalen 
Richtplankapitels S-2.2 Kulturdenkmä-
ler zu treffen. Grundeigentümerver-
bindliche Festlegungen von Schutzstati 
von Gebäuden und entsprechende 
Massnahmen werden im Rahmen der 
Ortsplanung geprüft. 

6 RLB: Antrag 7-1 RLB: Verkehr eindämmen, kein Indust-
rieland zur Verfügung stellen, Park-
plätze bewirtschaften 

RLB: Die im Leitbild definierten Ziele 
zum Verkehr werden in der Ortsplanung 
weiterbearbeitet und vertieft. Auch wird 
eine regionale Lösung angestrebt, um 
zielgerichtete Massnahmen zu definie-
ren und den Verkehr, insbesondere den 
Schwerverkehr, zielgerichtet zu führen.  
Eine Massnahme in diese Richtung, ist 
die zukünftige Ausscheidung von regio-
nalen Arbeitszonen anstelle, dass jede 
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Gemeinde für sich Industrieland defi-
niert. In diesem Sinne wird die RAZ wei-
terverfolgt.  
Massnahmen zur Bewirtschaftung von 
Parkplätzen wird im Rahmen der Orts-
planung geprüft. 

7 RLB: Antrag 8-1 RLB: GB Nrn. 211, 905: Keine Einzo-
nung erwünscht, weiterhin LW-Zone. 
Aufhebung der gestundeten Perimeter-
beiträge 

RLB: Im räumlichen Leitbild ist keine Zu-
führung der Parzellen GB Nrn. 211 und 
905 in die Bauzone angedacht.  
Bestehende gestundete Perimeterbei-
träge sind geschuldet. Diese können 
nicht durch ein Leitbild oder Nutzungs-
planverfahren aufgehoben werden.  

 RLB: Antrag 8-2 RLB: GB Nr. 834: Erschliessung der Par-
zelle von Osten 

RLB: Das Anliegen wird aber im Rahmen 
der Ortsplanungsrevision, in der Erarbei-
tung der Strassen- und Baulinienpläne 
aufgenommen. 

8 RLB: Antrag 9-1 RLB: Liegenschaft Neufeld Nr. 4: Auf-
nahme in die Wohn- und Gewerbe-
zone 

RLB: Das Anliegen ist mit der Festlegung 
der Siedlungsgrenze im Leitbild stipu-
liert. Eine Zuweisung zur Bauzone er-
folgt im Rahmen der Ortsplanung unter 
Berücksichtigung der kantonalen Vor-
gaben.  

 RLB: Antrag 9-2 RLB: Einzonung entlang Neustrasse: Er-
weiterung der Wohn- und Gewerbe-
zone um eine Bautiefe Richtung Nor-
den 

RLB: Das Leitbild zeigt mögliche Erwei-
terungsgebiete für das lokale Gewerbe. 
Neustrasse Richtung Norden gehört 
nicht dazu. Standort ist nicht geeignet.  

9 RLB: Antrag 11-1 RLB: GB Nr. 249: Umzonung von der 
Freihaltezone in die Bauzone 

RLB: Das Leitbild sieht keine Einzonun-
gen vor. Aufgrund der Struktur und der 
Baulandreserven in der Gemeinde sind 
Einzonungen ohne flächengleiche Kom-
pensationen ausgeschlossen.  

10 RLB: Antrag 12-1 RLB: GB Nr. 407: Umzonung oder Tei-
lumzonung in die 2-geschossige Wohn-
zone 

RLB: Die Überprüfung der Zone Minigolf 
ist in der Ortsplanung vorgesehen, eine 
Beibehaltung der heutigen Situation ist 
wahrscheinlich. Aufgrund der Struktur 
und der Baulandreserven in der Ge-
meinde sind Einzonungen ohne flächen-
gleiche Kompensationen ausgeschlos-
sen. Umzonungen inkl. entsprechende 
Auswirkungen werden geprüft.  

11 GB Nr. 253 Antrag zum Entfernen der Linde aus 
dem Zonenplan und Fällung der Linde 

OPR: Im Naturinventar wurde der erhal-
tenswerte und markante Baum geprüft 
und sein Stauts bestätigt.  

Das Begehren wurde abgewiesen.  

12 GB Nr. 311 Antrag: Nutzung als Parkplatz OPR: Das Begehren wurde abgewiesen 

13 GB Nr. 46 Antrag: Voranfrage Neubau Laufstall OPR: laufende Studie des Bauernver-
band Solothurn. Mehrere Aussied-
lungsstandorte wurden durch die Plako 
empfohlen.  

14 GB Nr. 250 Antrag: Verschiebung der Zonengrenze 
für den Bau einer Remise 

OPR: Begehren wird gutgeheissen- 

15 GB Nr. 248 Antrag: Verschiebung der Zonengrenze OPR: Verschiebung der Freihaltezone 
um ca. 8.0 m bis Hinterkante der Ein-
fassungsmauer des Miststockes. 



Gesamtrevision der Ortsplanung Neuendorf 76 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 002 

16 GB Nr. 264 Antrag: Einzonungsbegehren für Rest-
fläche von GB Nr. 264 

OPR: Begehren wird gutgeheissen. 

 

Die Mitwirkung erfolgt im Anschluss an die kantonale Vorprüfung, not-
wendige Gespräche mit Grundeigentümer/innen resp. Begehrensstellen-

den werden dann geführt.  

Das Kapitel wird nach der öffentlichen Mitwirkung ergänzt. 

9.2 Analyse der Landwirtschaftsbetriebe  

Die Gemeinde hat im Jahr 2013 eine Analyse der vorhandenen Land-
wirtschaftsbetriebe in Neuendorf beim Solothurnischen Bauernverband 
in Auftrag gegeben. Mit Datum vom 03.06.2014 liegt dieser Bericht vor. 

Anhand eines Fragenkataloges wurden 12 Betriebe befragt. Der Bericht 
fällt unter den Datenschutz und ist vertraulich und auf eine detaillierte 
Ausführung wird daher verzichtet.  

Der Bericht, mit einem Alter von 6 Jahren ist überholt und nicht mehr 
aktuell. Im März 2021wurde ein Fragebogen an alle Landwirtschaftsbe-
triebe verschickt, um die Anliegen im Rahmen der OPR abzuholen. Die 

Rückmeldungen wurden von der Planungskommission bearbeitet und 
aufgrund der Rückmeldungen mehrere Gespräche mit den Landwir-
ten/Landwirtinnen geführt.  
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Folgende Fragen wurden gemäss der brieflichen Umfrage vom März 
2021 der Planungskommission Neuendorf an die landwirtschaftlichen 
Betriebe gestellt: 

- Wird Ihr Landwirtschaftsbetrieb heute noch aktiv betrieben? 

- Besteht für Ihren Betrieb eine Nachfolgeregelung? 

- Wie sieht die zukünftige Ausrichtung Ihres Betriebes für die nächs-

ten 5-10 Jahre aus? 

- Bestehen Entwicklungsmöglichkeiten am bestehenden Standort? 

- Bestehen Ideen für eine mögliche Aussiedlung des Betriebes oder 

Teile davon? 

- Bestehen Ideen für eine gemeinsame Lösung mit Berufskollegen? 

- Planen Sie mittelfristig eine Aufgabe Ihres Landwirtschaftsbetriebes? 

- Wünschen Sie eine persönliche Besprechung mit Vertretern der Pla-
nungskommission? 

Gemäss Umfrage werden heute von den 15 befragten Landwirtschafts-

betrieben noch 13 aktiv betrieben. Kein Betrieb hat die Absichten aus-
zusiedeln. Es gibt bei drei Betrieben planerischen Handlungsbedarf (vgl. 
Tabelle 12). 
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 Änderungen Bauzonenplan  

10.1 Zusammenfassung der wesentlichen Ände-
rungen  

Die folgende Auflistung gibt die wichtigsten Änderungen im Bauzonen-
plan (dieser zeigt die Nutzung innerhalb des Siedlungsgebiets einer Ge-
meinde auf) wieder. Diese sind auch auf dem Änderungsplan (Beilage 

10) aufgeführt. Die wesentlichsten Änderungen werden anschliessend 
näher erläutert. 

- Bestehende Zonierung:  Die bestehende Zonierung wurde ge-

samthaft überprüft und auf die amtliche Vermessung (heutige Par-
zellierung nach der neuen Landesvermessung LV95) angepasst. Dies 
hat zu minimalen Anpassungen geführt (Arrondierungen). 

- Neue Zonen:  Die Zonenzuteilung wurde gesamthaft auf der Basis 
der tatsächlich bebauten Situation und der Quartieranalyse über-
prüft und überarbeitet. Die Gewerbezone wurde neu aufgeteilt in 

Gewerbezone und Gewerbezone mit Wohnen. 

- Um-, Ein- und Auszonungen:  Es wurden diverse Um- und Einzo-
nungen vorgenommen. Die Wesentlichen werden nachfolgend kurz 

summarisch erläutert. Es wurden eine Auszonungen in die Landwirt-
schaftszone vorgenommen. 

- Reservezonen:  Die Reservezonen wurden überprüft. Drei Reserve-

zone wurden aufgehoben und eine der Bauzone zugeführt somit 
wurden alle Reservezonen aufgehoben. 

- Gestaltungsplanpflicht : Für die Gebiete Allmendstrasse Ost (GB 

Nr. 534) und Bifang Nord (GB Nr. 297) wurde neu eine Gestaltungs-
planpflicht festgelegt.  

- Gebiet mit besonderen Bestimmungen:  Es werden zwei neue 

Gebiete mit besonderen Bestimmungen im Bereich Roggenfeld und 
das Fokusgebiet Dorfstrasse-Werdstrasse ausgeschieden. 

- Ortsbild: Für das Dorfzentrum wird neue ein Ortsbildschutzperime-

ter festgelegt.  

- Lärmempfindlichkeitsstufen:  Der Bauzonenplan wird neu mit 
den Lärmempfindlichkeitsstufen ergänzt. Die bestehenden Aufstu-

fungen wurden übernommen. 
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- Gewässerraum für Fliessgewässer:  Mit der Uferschutzzone 
wurde eine neue Zone definiert. Diese bezweckt die sinnvolle und 
zweckmässige Ausscheidung des durch das teilrevidierte Gewässer-

schutzgesetz geforderte Gewässerraumes für Fliessgewässer.  

- Ergänzende Hinweise : der Bauzonenplan wird mit Hinweisen zu 
den belasteten Standorten / Altlasten, den schadstoffbelasteten Bö-

den sowie den Störfällen ergänzt; auf die Darstellung wird verzichtet 
und stattdessen auf die entsprechenden kantonalen Kataster und 
Verzeichnisse verwiesen. 

10.2 Einzonungen aus der Landwirtschaftszone  

Die OPR sieht zwei Einzonung aus der Landwirtschaftszone in die Ge-
werbezone vor sowie eine Einzonung aus der Landwirtschaftszone in die 

Kernzone. 

Die Gemeinde Neuendorf ist sich bewusst, dass aufgrund der revidierten 
übergeordneten Vorgaben Einzonungen die absolute Ausnahme darstel-

len. Die Aussage in der kantonalen Stellungnahme zum Räumlichen Leit-
bild wonach zusätzliche Gewerbezone aus Ortsbildschutzgründen nicht 
zweckmässig seien, ist aus Sicht der Gemeinde aber differenzierter zu 

betrachten.  
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Gemäss Inventar der Fruchtfolgeflächen (FFF) (Geoportal Kt. Solothurn, 
vgl. Anhang VII) ist die Fläche als FFF geeignet ausgewiesen. Gemäss Art. 
30 RPV dürfen FFF nur eingezont werden,  

a.  ein auch aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die Be-
anspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden kann; und 

b. sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen nach dem 

Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden. 

Diese Kriterien werden für die Einzonung als erfüllt betrachtet (Festset-
zung im Richtplan). 

Die neue Bauzone ist für den Verkehr durch die Erschliessungsstrasse 

Schützenweg von Westen her erschlossen. Die neue Bauzone wird je 
nach Gewerbe ein zusätzliches Verkehrsaufkommen generieren. Der zu-

sätzliche Verkehr kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt 
werden. 

Gemäss den Werkplänen Wasser und Abwasser (gemäss Infogis) kann 

das Grundstück an die bestehende Versorgung entlang Dorfstrasse oder 
Schützenweg angeschlossen werden. 

Das Gebiet liegt in der ÖV-Güteklasse D1 und D2 und ist mit dem ÖV 

erschlossen (Bushaltestelle Unterdorf in ca. 300 m Distanz.) 

Die Zonenvorschriften der Gewerbezone sowie die überlagerte Gestal-
tungsplanpflicht stellen eine qualitativ hochwertige, ins Ortsbild einge-

passte sowie eine verdichtete Bauweise sicher. 

Folgende Bereiche sind für die Einzonung nicht relevant: Naturgefahren, 
Belastete Standorte, schadstoffbelastete Böden, archäologische Fund-

stellen, Störfallvorsorge, Wald, Schutzgebiete/-zonen, Gewässerraum / 
Fliessgewässer. 

Für die Einzonung ist das Planungsausgleichsgesetz (PAG) anzuwen-

den. Für die Einzonung wird eine Abgabe von 40% des Planungsmehr-
werts fällig, gemäss Festlegung im kommunalen Planungsausgleichs-
reglement. Die ersten 20% der Mehrwertabgabe fliessen an den Kan-

ton. 

Der Einzonung stehen keine übergeordneten Interessen entgegen. Die 
Einzonung erfüllt die Kriterien gemäss Grundsätzen S-1.1.9 und S-

1.1.12 ist als recht- und zweckmässig zu beurteilen. 

  

 FFF 

Verkehr / Erschliessung 

öV-Güteklasse 

Vorgaben an die Bebauung / an-
gemessene Dichte 

Weitere Themen 

Planungsausgleich 

Recht- und Zweckmässigkeit 
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Husmatten  

GB Neuendorf Nr.:  339 Fläche: 4'286 m2 

Heutige Nutzung Gewerbliche Nutzung 

Zonierung rechtskräftig: 

Landwirtschaftszone 

Zone nach OPR: 

Gewerbezone mit Wohnnutzung  

Bauzonenplan alt

 

Bauzonenplan neu 

 

Luftbild / AV 

 

 

Die heutigen Bauten und Anlagen werden nicht mehr landwirtschaftlich 
genutzt. Heute werden die Gebäude für Wohn- und gewerblich genutzt. 

Das ganze Gebiet gehört der Firma Franz Jäggi AG. Die Firma Franz Jäggi 
AG benutzt bereits heute das Grundstück GB Neuendorf Nr. 339 als Re-
paratur-Werkstätte und Verkaufs- / Lagerfläche von Landmaschinen. Das 

Gewerbe möchte sich weiterentwickeln und sich auf dem Grundstück 
vergrössern. 

Die von der Einzonung betroffenen Fläche liegt am nördlichen Rand des 

Siedlungsgebietes von Neuendorf und schliesst an die Wohnzone an.  

Gemäss Inventar der Fruchtfolgeflächen (FFF) (Geoportal Kt. Solothurn, 
vgl. Anhang VII) ist die nordwestliche Fläche als FFF geeignet ausgewie-

sen. Gemäss Art. 30 RPV dürfen FFF nur eingezont werden,  

a.  ein auch aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die Be-
anspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden kann; und 

b. sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen nach dem 

Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden. 

Die Kompensation der FFF der Einzonungsfläche kann mit dem ehem. 

Reitplatz erfolgen (ganz im Westen), welcher bis heute nicht als FFF klas-
siert wurde. 

Die neue Bauzone ist für den Verkehr durch die Erschliessungsstrasse 

Neufeldweg von Süden her erschlossen. 

Bemerkungen / Begründun-
gen: 

Lage im Siedlungsgebiet / Orts-
bild 

FFF 

Verkehr / Erschliessung 
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Das Gebiet liegt in der ÖV-Güteklasse D1 und D2 und ist mit dem ÖV 
erschlossen (Bushaltestelle Kirche in ca. 300 m Distanz.) 

Das Gebiet liegt in der Umgebungsrichtung I, ISOS. Die Umgebungsrich-

tung I ist dem Erhaltungsziel a zugeordnet. In diesem soll unteranderem 
das Erhalten der Beschaffenheit als Kulturland oder Freifläche, störende 
Veränderungen beseitigen als Ziel gesetzt. 

Folgende Bereiche sind für die Einzonung nicht relevant: Naturgefahren, 
Belastete Standorte, schadstoffbelastete Böden, archäologische Fund-
stellen, Störfallvorsorge, Wald, Schutzgebiete/-zonen, Gewässerraum / 

Fliessgewässer. 

Für die Einzonung ist das Planungsausgleichsgesetz (PAG) anzuwen-
den. Es handelt sich um eine Einzonung von Spezialfällen gemäss 

Richtplan-beschluss S-1.1.12: «Flächen, welche gesamthaft kleiner als 
0.5 ha sind und der Arrondierung der Bauzone dienen und im Nut-
zungsplanverfahren der Bedarf ausgewiesen ist». Für die Einzonung 

wird eine Abgabe von 40% des Planungsmehrwerts fällig, gemäss 
Festlegung im kommunalen Planungsausgleichsreglement. Die ersten 
20% der Mehrwertabgabe fliessen an den Kanton. 

Der Einzonung stehen keine übergeordneten Interessen entgegen. Die 
Einzonung erfüllt die Kriterien gemäss Grundsätzen S-1.1.9 und S-
1.1.12 des kantonalen Richtplans und ist als recht- und zweckmässig zu 

beurteilen. 

  

öV-Güteklasse 

Weitere Themen 

Planungsausgleich 

Recht- und Zweckmässigkeit 
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Bünen  

GB Neuendorf Nr.:  264 Fläche: 708 m2 

Heutige Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung 

Zonierung rechtskräftig: 

Landwirtschaftszone 

Zone nach OPR: 

Kernzone  

Bauzonenplan alt

 

Bauzonenplan neu 

 

Luftbild / AV 

 

Es besteht ein Potenzial für Innenentwicklung, welche mit der Einzonung 
nutzbar gemacht wird. Das Gebiet kann sich weiterentwickeln und an 

Wert gewinnen. Für die Einzonung bestehen diverse Begehren. 

Die Einzonung wird durch die Auszonung an der Babylonstrasse mit 
der Bauzone und der Fruchtfolgefläche kompensiert.  

Die von der Einzonung betroffenen Fläche liegt am nördlichen Rand des 

Siedlungsgebietes von Neuendorf und schliesst an die Kernzone an.  

Gemäss Inventar der Fruchtfolgeflächen (FFF) (Geoportal Kt. Solothurn, 

vgl. Anhang VII) ist die Fläche als FFF geeignet ausgewiesen. Gemäss Art. 
30 RPV dürfen FFF nur eingezont werden,  

a.  ein auch aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die Be-

anspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden kann; und 

b. sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen nach dem 
Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden. 

Diese Kriterien werden für die Einzonung als erfüllt betrachtet. 

Die FFF wird mit der Auszonung GB Neuendorf Nr. 1033 kompensiert.  

Die neue Bauzone ist für den Verkehr durch die Erschliessungsstrasse 

Werdstrasse erschlossen. 

Das Gebiet liegt in der ÖV-Güteklasse D1 und ist mit dem ÖV erschlossen 
(Bushaltestelle Unterdorf in ca. 100 m Distanz.) 

  

Bemerkungen / Begründun-
gen: 

Lage im Siedlungsgebiet / Orts-
bild 

FFF 

Verkehr / Erschliessung 

öV-Güteklasse 
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Folgende Bereiche sind für die Einzonung nicht relevant: Naturgefahren, 
Belastete Standorte, schadstoffbelastete Böden, archäologische Fund-
stellen, Störfallvorsorge, Wald, Schutzgebiete/-zonen, Gewässerraum / 

Fliessgewässer. 

Für die Einzonung ist theoretisch das Planungsausgleichsgesetz (PAG) 
anzuwenden. Jedoch stellt die Einzonung und die Auszonung GB Neu-

endorf Nr. 1033 eine Baulandumlegung mit einem Bauzonensaldo von 
beinahe Null dar. Der Mehrwert wird durch den Minderwert kosten-
neutral ausgeglichen. 

Der Einzonung stehen keine übergeordneten Interessen entgegen. Die 
Einzonung erfüllt die Kriterien gemäss Grundsätzen S-1.1.9 und S-

1.1.11 des kantonalen Richtplans und ist als recht- und zweckmässig zu 

beurteilen. 

Weitere Themen 

Planungsausgleich 

Recht- und Zweckmässigkeit 
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10.3 Flächengleiche Verlagerung der Bauzone  

Bünen  

GB Neuendorf Nr.:  221 Fläche: 354m2 

Heutige Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung 

Zonierung rechtskräftig: 
Landwirtschaftszone 

Zone nach OPR: 
Wohnzone 2-geschossig, W2  

Bauzonenplan alt 

 

Bauzonenplan neu 

 

Luftbild / AV 

 

Beim Grundstück GB Neuendorf Nr. 221 handelt es sich um ein gemisch-
tes Grundstück in der Landwirtschaftszone (rund 62a) und in der 

Bauzone. Die Gebäude Nrn. 31 und 33 liegen grundsätzlich in der 
Bauzone, ragen jedoch auf der Nordseite teilweise in die Landwirt-
schaftszone bzw. ist der Grenzabstand zur Landwirtschaftszone nicht 

eingehalten. Das Grundstück GB Neuendorf Nr. 221 unterliegt als Gan-
zes dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht und damit ins-

besondere der Belastungsgrenze und dem Zerstückelungsverbot. Eine 

Abparzellierung der Bauzone entlang der Bauzonengrenze ist grundsätz-
lich bewilligungsfähig aus Sicht Bodenrecht, jedoch problematisch hin-
sichtlich Grenzabstand. 

Deshalb wurde nach der 1. Vorprüfung das Amt für Landwirtschaft um 
eine Verlagerung der Bauzone auf GB Neuendorf Nr. 221 angefragt. Ge-
mäss dem 2. Vorprüfungsbericht vom 14. August 2024 stimmt der Kan-

ton der flächengleichen Verlagerung der Bauzone zu. Die Bauzonenflä-
che westlich des Grundstücks GB Neuendorf Nr. 1031 nördlich der Ge-
bäude Nrn. 31 und 33 wird flächengleiche verlagert, damit die beiden 

Gebäude innerhalb der Bauzone stehen. Der Abstand zur Bauzonen-

grenze wird nach §33bis Abs. 2 KBV eingehalten. 

Gemäss Inventar der Fruchtfolgeflächen (FFF) (Geoportal Kt. Solothurn, 

vgl. Anhang VII) ist die Fläche als FFF geeignet ausgewiesen. Gemäss Art. 
30 RPV dürfen FFF nur eingezont werden,  

c.  ein auch aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die Be-

anspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden kann; und 

Bemerkungen / Begründun-
gen: 

FFF 
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d. sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen nach dem 
Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden. 

Diese Kriterien werden für die Einzonung als erfüllt betrachtet. 

Die FFF wird mit der Verlagerung der Bauzone GB Neuendorf Nr. 221 
kompensiert.  

Die Ein- und Auszonung stellen eine Baulandumlegung mit einem 

Bauzonensaldo gleich Null dar. Der Mehrwert wird durch den Minder-
wert kostenneutral ausgeglichen. 

Der Verlagerung der Bauzone stehen keine übergeordneten Interessen 

entgegen.   

Planungsausgleich 

Recht- und Zweckmässigkeit 
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10.4 Auszonungen  in die Landwirtschaftszone  

Das Grundstück GB Neuendorf Nr. 1033 befindet sich in der rechtsgül-
tigen Nutzungsplanung in einer Spezialzone und in der Wohnzone, 2-

geschossig. Ein Teil des Grundstücks (177 m² S-Se und 523 m² W2) wird 
der Landwirtschaftszone zugeführt. Die bestehenden Parkplätze der Mi-
nigolfanlage bleiben in der Spezialzone. Die Auszonung dient als Kom-

pensation der Einzonung GB Nr. 264.  

Aus der Auszonung entsteht kein Anspruch auf materielle Entschädi-
gung.  

Die Auszonungsfläche ist auf ihre Einigung zur FFF zu prüfen. 

  

Auszonung S -Se und W2, GB 
Nr. 1033 

Entschädigung 

Prüfen der Eignung als FFF 
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Gemäss Inventar der Fruchtfolgeflächen (Geoportal Kt. Solothurn) ist die 
Reservezonenfläche nicht als FFF ausgeschieden (vgl. Anhang VII). 

Die Wohnzone 2-geschossig ist in der Lärmempfindlichkeitsstufe ES II 

zugeteilt. Die Einzonung hat keine lärmrelevanten Auswirkungen. 

Die Fläche ist über die Schlifmatten und die neu geplante Stichstrasse ab 
Banackerweg vollständig erschlossen. 

Gemäss den Werkplänen Wasser und Abwasser (gemäss Infogis) kann 
das Grundstück an die bestehenden Versorgung e angeschlossen wer-
den. 

Das Gebiet liegt in der ÖV-Güteklasse D und ist mit dem ÖV gut erschlos-

sen (Bushaltestelle Weier in ca. 150 m Distanz.) 

Folgende Bereiche sind für die Einzonung nicht relevant: Naturgefahren, 

Belastete Standorte, Ortsbildschutz, schadstoffbelastete Böden, archäo-
logische Fundstellen, Störfallvorsorge, Wald, Schutzgebiete/-zonen, Ge-
wässerraum / Fliessgewässer. 

Für die Einzonung ist das Planungsausgleichsgesetz (PAG) anzuwen-
den. Es handelt sich um eine Einzonung von Spezialfällen gemäss 
Richtplanbeschluss S-1.1.12: «Flächen, welche gesamthaft kleiner als 

0.5 ha sind und der Arrondierung der Bauzone dienen und im Nut-
zungsplanverfahren der Bedarf ausgewiesen ist». Für die Einzonung 
wird eine Abgabe von 40% des Planungsmehrwerts fällig, gemäss 

Festlegung im kommunalen Planungsausgleichsreglement. Die ersten 
20% der Mehrwertabgabe fliessen an den Kanton. 

Der Einzonung stehen keine übergeordneten Interessen entgegen. Die 

Einzonung erfüllt die Kriterien gemäss Grundsätzen S-1.1.9 und S-
1.1.12 des kantonalen Richtplans und ist als recht- und zweckmässig zu 
beurteilen.  

  

Lärm 

Erschliessung / Verkehr 

öV-Güteklasse 

Nicht relevante Themen 

Planungsausgleich 

Recht- und Zweckmässigkeit 
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10.6 Umgang mit Spezialzonen  

Entlang der Dorfstrasse sind mehrere Parzellen der landwirtschaftlichen 
Kernzone zugewiesen. Gemäss gültigem kantonalem Recht (PBG §34bis 

Abs. 3 bzw. ehemals §37ter, Abs. 3) konnte die Gemeinde innerhalb der 
Bauzone landwirtschaftliche Kernzonen mit den Rechtswirkungen der 
Weilerzone ausscheiden. Mit der Verschiebung von ehemals §37ter zu 

§34bis wurde auch die Formulierung angepasst bzw. «innerhalb der 
Bauzone» gestrichen: «Die Gemeinde kann auch landwirtschaftliche 
Kernzonen mit den Rechtswirkungen der Weilerzone ausscheiden.» 

Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) monierte bei der Prüfung 

des kantonalen Richtplans2, dass die im PBG definierte Formulierung der 
«Weilerzone» (bzw. auch «landwirtschaftliche Kernzone») nicht mit 

dem Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) konform ist.   

Entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Weilerzo-
nen bzw. landwirtschaftliche Kernzonen keine Bauzonen wie sie es nach 

§ 15 PBG sind. Mit Schreiben vom 2. Februar 2017 orientierte der Kan-
ton das Amt für Raumentwicklung des Bundes (ARE) darüber, dass er 
das Kapitel Weiler und Kleinsiedlungen im Richtplan ersatzlos streichen, 

den Weiler-Artikel im kantonalen Planungs- und Baugesetz (PBG) aufhe-
ben und die Gemeinden beauftragen will, die bestehenden Weiler- und 
Kleinsiedlungszonen zu überprüfen und einer sachgerechten Zone zuzu-

weisen. Der Bund beauftragt nachfolgend weiter: «Die bestehenden 

Weiler- und Kleinsiedlungszonen sind auf ihre Bundesrechtskonformität 
hin zu überprüfen und nötigenfalls einer bundesrechtskonformen Zone 

zuzuweisen. Der Kanton sorgt mittels geeigneter Massnahmen dafür, 
dass bis zur erfolgten Überprüfung und allfälligen Zuweisung zu einer 
bundesrechtskonformen Zone nur Bewilligungen erteilt werden, welche 

den allgemeinen Regeln zum Bauen ausserhalb der Bauzonen entspre-
chen». 

Die Beibehaltung der landwirtschaftlichen Kernzonen ist jedoch nur bei 

aktiven Landwirtschaftsbetrieben zulässig. Die Prüfung wurde gesamt-
heitliche bei allen landwirtschaftlichen Kernzonen durch eine briefliche 
Umfrage (siehe 9.2) geprüft. Auf GB Neuendorf Nr. 291 ist kein «aktiver 

Landwirtschaftsbetrieb» mehr vorhanden. Dieses Grundstück wird des-
halb neu der Kernzone zugeführt. Siehe auch Kapitel 10.7 Umzonungen 

 
 
2 Prüfungsbericht zur Genehmigung des kantonalen Richtplans des Kanton Solothurns vom 24. Oktober 

2018, S. 23 f 

Landwirtschaftliche Kernzone  
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/ Aufzonungen. Die restlichen Flächen der  landwirtschaftlichen Kernzo-
nen wurden beibehalten. Gemäss Zonenreglement §25 sind die Flächen 
ausser für landwirtschaftliche Bauten geschützt. 

Für die betroffenen Parzellen wurde im Rahmen der OPR die Zuweisung 
zur Landwirtschaftszone geprüft und in der eingeschränkten Bauzone 
«landwirtschaftliche Kernzone» belassen. 

Die Umzonung beschreibt einen Abgabetatbestand nach § 5 Abs. 2 
PAG, entsprechend besteht eine Abgabepflicht. Umgang mit den Spezi-
alzonen. 

Zu dieser Zone bestehen zwei rechtskräftige Gestaltungspläne. 

- RRB Nr. 1989/1519, Teilzonen- und Gestaltungsplan «Pferdezentrum 
Melliger 

- RRB Nr. 1996/2814, Teilzonen- und Gestaltungsplan «Pferdezentrum 
Melliger Spezialzone (Sportzone) GB Nr. 26» 

Die Spezialzonen wurde bisher im Zonenreglement nicht aufgeführt. Da-

her wurden die beiden Spezialzonen Pferdezentrum und Sportzone 
wurde zur Spezialzone für Pferdesport (eingeschränkte Bauzone) zusam-
mengefasst. Die Zonenvorschriften wurden entsprechend ergänzt. Da es 

sich um einen Betrieb von regionaler Bedeutung mit gewerblicher Nut-
zung handelt, muss das Areal, wenn die Sondernutzung aufgegeben 
wird, der Landwirtschaftszone zugewiesen werden. Ausserdem gilt die 

Rückbaupflicht. 

Diese Zone ist im Bereich der Minigolfanlage ausgewiesen. Die Zonen-
vorschriften wurden im Zonenreglement bisher aufgeführt. Da die Mini-

golfanlage nach wie vor in Betrieb ist bleibt die Zonierung bestehen.  

Im Perimeter der Spezialzone für Spiel- und Erholungsanlagen wurde ein 
Begehren (Nr. 10) durch die Grundeigentümerschaft gestellt. Das Begeh-

ren wurde bereits im Rahmen der Erarbeitung des Räumlichen Leitbilds 
mit dem Amt für Raumplanung vorbesprochen. Dem Begehren wurde 
teilweise entsprochen, indem das bestehende Wohngebäude sowie ein 

aus Sicht der Gemeinde sinnvoller Bereich (Tiefe 30 m, Breite auf beste-
hender Flucht) mit einer überlagerten Nutzungszone mit baulichen Best-

immungen erlassen wird. Diese Begehren ist aus Sicht Planungsbehörde 

zweck- und rechtmässig; diesem soll nachgekommen werden.Gemäss 
Zonenreglement ist die Spezialzone eine Bauzone (PBG §29 Abs. 2). 

Mit der rechtsgültigen Ortsplanung von Jahr 2000 wurde die Spezial-

zone «Erholungsanlage Dorflindenplatz» geschaffen. Dies Spezialzone 
wurde entsprechend im Bauzonenplan und Zonenreglement übernom-
men.  

Spezialzone Pferdesport  
(Bauzone) 

Spezialzone für Spiel - und Er-
holungsanlagen  
(Bauzone) 

Erholungsanlage Dorflinden-
platz (ausserhalb Bauzone)  



Gesamtrevision der Ortsplanung Neuendorf 96 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 002 

10.7 Umzonungen / Aufzonungen  

Die OPR sieht diverse Umzonungen vor. Die von Umzonungen betroffe-
nen Flächen sind aus Abbildung 14 Wesentliche Umzonungen in die 

WMZ Abbildung 14 ersichtlich und umfassen grossmehrheitlich Umzo-
nungen innerhalb der bereits bestehenden WMZ. Umzonungen von der 
WMZ in die Arbeitszonen und umgekehrt sind keine vorgesehen. 

 

 
 
  

Abbildung 14 Wesentliche Umzonungen in die WMZ 
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Umzonung Freihaltezone Husmatten  in landwirtschaftliche Ker nzone  

GB Neuendorf Nr.:  248, 250 Fläche: 2'388 m² 

Heutige Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung 

Zonierung rechtskräftig: 

Freihaltezone  

Zone nach OPR: 

Landwirtschaftliche Kernzone 

Bauzonenplan alt 

 

Bauzonenplan neu 

 

Luftbild / AV 

 

Bemerkungen / Begründungen: 

Es wurde ein Begehren geäussert für die GB 

Neuendorf Nrn. 248 und 250. 

Die rechtsgültige Zonengrenze auf GB Neuen-
dorf Nr. 248 wird als nicht zweckmässig erach-

tet und soll auf die bestehende Bodenbede-
ckung der amtlichen Vermessung angepasst 
werden. Auf dem Grundstück GB Neuendorf 

Nr. 250 soll eine Remise gebaut werden. 

GB Neuendorf Nr. 250 

Es wurde vorgängig einen anderen Standort 

der Remise ausserhalb der Bauzone geprüft.  
Im Jahr 2016 wurde dazu eine Voranfrage (Nr. 

38'144 vom 29.9.2016) beim Kanton gestellt. 

Da das Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
eine ordentliche Baubewilligung durch die ört-
liche Baubehörde und auch die Zustimmung 

durch das kantonale Bau- und Justizdeparte-
mend benötigte. Die Rückmeldung war, dass 
grundsätzlich die Zonenkonformität für den 
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Neubau einer Remise gegeben ist. Jedoch die 
Remise auf Grund der grösseren Distanz zum 

bestehenden Betrieb als Teilaussiedlung zu be-
trachten ist und die Voraussetzungen dafür 
nicht gegeben sind. Der Standort der geplanten 

Remise wurde abgelehnt. 

Jedoch wurde aus raumplanerischer und be-
trieblicher Sicht der Standort auf GB Neuendorf 

Nr. 250 als am sinnvollsten empfohlen. Da das 
rückwärtige Areal am bestehenden Betriebs-
standort jedoch in der Freihaltezone liegt, ist 

gemäss Zonenvorschriften keine neue Remise 
möglich, obschon es grundsätzlich aus raum-
planerischer Sicht Sinn machen würde mit die-

sem zusammen eine Hofgruppe zu bilden.  

Daher wurde empfohlen zu prüfen, ob die Frei-
haltezone im Bereich von GB Neuendorf Nrn. 

248 und 250 um eine Bautiefe zurückzuneh-
men.  

Die Gemeinde hat aufgrund dessen dem Be-

gehren stattgegeben und die landwirtschaftli-
che Kernzone wurde erweitert. 

Planungsausgleich: 

Die Umzonung beschreibt keinen Abgabetat-
bestand nach § 5 Abs. 2 PAG, entsprechend 
besteht keine Abgabepflicht.  
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Umzonung Wohnzone Roggenfeld in Gewerbezone mit Wohnnutzung   

GB Neuendorf Nr.:  534 Fläche: 3�z206 m² 

Heutige Nutzung Wohnnutzung 

Zonierung rechtskräftig: 

Wohnzone, 2-geschossig  

Zone nach OPR: 

Gewerbezone mit Wohnnutzung, 
Gebiet mit Gestaltungsplanpflicht 

Bauzonenplan alt 

 

Bauzonenplan neu 

 

Luftbild / AV 

 

Bemerkungen / Begründungen: 

 

Die heutige Nutzung ist nicht zonenkonform. 

Das Grundstück GB Neuendorf Nr. 534 wird 
heute bereits als gewerbliche Fläche genutzt. 
Aus diesem Grund ist es zweckmässig das 

Grundstück GB Neuendorf GB 534 der Gewer-
bezone mit Wohnnutzung und Gestaltungs-
planpflicht zuzuweisen. 

Planungsausgleich: 

Die Umzonung beschreibt keinen Abgabetat-
bestand nach § 5 Abs. 2 PAG, entsprechend 

besteht keine Abgabepflicht. 
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